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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
1. Bauliche Nutzung
1.1 Das Sondergebiet „Pflege und Betreuung“ dient vorwiegend der Unterbringung von älteren 

Menschen in den unterschiedlichen Lebensphasen. Diese gehen vom selbständigen Wohnen 
über betreutes Wohnen bis zur Vollpflege.
Im Sondergebiet sind Pflegeeinrichtungen sowie Wohngebäude zulässig.
Zusätzlich sind im Sondergebiet folgende Anlagen und Nutzungen zulässig:
- Anlagen für kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke,
- die dem Sondergebiet dienenden Dienstleistungsbetriebe,
- die dem Sondergebiet dienenden Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen.
Der Schutzanspruch des Sondergebietes „Pflege und Betreuung“ ist dem eines Mischgebietes 
gemäß DIN 18005 - Teil 1 „Schallschutz im Städtebau“ gleichzusetzen.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB , § 11 Abs. 2 BauNVO)

1.2 Bei der Ermittlung der zulässigen Geschossfläche sind die Flächen von Aufenthaltsräumen 
einschließlich der zu ihnen gehörenden Treppenräume und einschließlich ihrer 
Umfassungswände in Nicht-Vollgeschossen mitzurechnen.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 20 Abs. 3 BauNVO)

1.3 Die höchstzulässige Gebäudehöhe (Oberkante) gemäß Planzeichnung bezieht sich auf 
Normalhöhennull (NHN).
(§ 9 Abs. 3 BauGB i. V. m. § 18 BauNVO)

1.4 Die festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ I) von 0,5 darf bis zu einer Grundflächenzahl (GRZ II) von 
0,8 durch die Grundflächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten und 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO überschritten werden.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 19 Abs. 4 BauNVO)

1.5 Für die Ermittlung der zulässigen Grundfläche sind beide Sondergebietsflächen (inkl. der Fläche 
für Gemeinschaftsstellplätze) anrechenbar. Die festgesetzte Fläche für Gemeinschaftsstellplätze 
wird dem Flurstück 31/155 (Eschenweg1) zugeordnet
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 19 Abs. 3 BauNVO i. V. m. § 21a Abs. 2 BauNVO)

2 Verkehr
2.1 Im Bereich des Ein- und Ausfahrverbotes westlich des Eschenweges ist eine Feuerwehrzufahrt 

zulässig.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

3 Boden- und Grundwasserschutz
3.1 Das im Plangebiet anfallende Oberflächenwasser ist flächenhaft auf dem jeweiligen 

Baugrundstück zu versickern oder zurückzuhalten. Ein Notüberlauf zur öffentlichen Straßenfläche 
ist zulässig.
(§ 9 Abs.1 Nr. 14 u. Nr. 20 BauGB)

4 Grünordnung
4.1 Bei Abgang von zu erhaltenden Einzelbäumen sind gleichwertige Ersatzpflanzungen im 

Verhältnis 1:1 auf der Fläche vorzunehmen. Es gilt die nachfolgende Pflanzenliste.
Die DIN 18920 ist bei Bauarbeiten einzuhalten.
( § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB i. V. m. DIN 18920)

Pflanzenliste
Quercus petraea (Trauben-Eiche) 
Qualität: Hochstamm, 3 x verpflanzt, aus extra weitem Stand, mit Drahtballierung, 
Stammumfang 16-18 cm.

5 Lärmschutz
5.1 Im Plangebiet werden die Lärmpegelbereiche II bis V nach der DIN 4109 zur Bestimmung der 

erforderlichen Schalldämmung festgesetzt.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

5.2 Bei einer Außenlärmbelastung über 45 dB(A) nachts sind Schlafräume mit einer vom Öffnen der 
Fenster unabhängigen Lüftung auszustatten. Lüftungsöffnungen sind bei der Bemessung des 
erforderlichen baulichen Schallschutzes entsprechend den Berechnungsvorschriften der
DIN 4109 zu berücksichtigen. 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

5.3 Bei einer Außenlärmbelastung über 60 dB(A) tags sind Außenwohnbereiche (Terrassen, Balkone, 
Loggien) nicht zulässig. 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

5.4 Im Rahmen eines Einzelnachweises nach der DIN 4109 können abweichende maßgebliche 
Außenlärmpegel ermittelt und diese alternativ für die Bestimmung der Anforderungen an die 
Luftschalldämmung nach der DIN 4109 sowie für die Bestimmung der Zulässigkeit von 
schützenswerten Außenwohnbereichen (Terrassen, Balkone, Loggien) zugrunde gelegt werden.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Präambel
Aufgrund des § 1 (3) und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB), des § 84 der Nds. Bauordnung 
(NBauO) und des § 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat 
der Gemeinde Reppenstedt in seiner Sitzung am 17.12.2020 den Bebauungsplan Nr. 34 "Ortsmitte IV", 1. 
Änderung mit örtlicher Bauvorschrift bestehend aus der Planzeichnung, den vorstehenden textlichen 
Festsetzungen und der örtlichen Bauvorschrift als Satzung beschlossen.

Reppenstedt, den 01.02.2021 -Siegel-    gez. S. Gärtner
Gemeindedirektor

Inkrafttreten
Der Bebauungsplan Nr. 34 "Ortsmitte IV", 1. Änderung mit örtlicher Bauvorschrift ist gemäß § 10 Abs. 
3 BauGB am 15.02.2021 im Amtsblatt des Landkreises Lüneburg (Nr. 02/2021) bekannt gemacht 
worden. Der Bebauungsplan Nr. 34 "Ortsmitte IV", 1. Änderung mit örtlicher Bauvorschrift ist damit 
am 15.02.2021 rechtsverbindlich geworden. 

Reppenstedt, den 02.03.2021 -Siegel-    gez. S. Gärtner
Gemeindedirektor

Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften
Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes  Nr. 34 "Ortsmitte IV", 1. 
Änderung mit örtlicher Bauvorschrift ist die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften beim 
Zustandekommen des Bebauungsplanes Nr. 34 "Ortsmitte IV", 1. Änderung nicht geltend gemacht 
worden.

Reppenstedt, den ................................. ........................................................
Gemeindedirektor

Mängel in der Abwägung
Innerhalb von einem Jahr nach In-Kraft-Treten des Bebauungsplanes Nr. 34 "Ortsmitte IV", 1. 
Änderung mit örtlicher Bauvorschrift sind beachtliche Mängel in der Abwägung nicht geltend 
gemacht worden.

Reppenstedt, den ................................. ........................................................
Gemeindedirektor

Hinweise zum Verfahren
1. Ursprungsbebauungsplan

Mit Rechtkrafterlangung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 "Ortsmitte IV" treten die 
Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 34 "Ortsmitte IV" für den Geltungsbereich der 
1. Änderung außer Kraft.

2. DIN-Normen
Die in den Festsetzungen des Bebauungsplanes erwähnten DIN-Normen werden im Rathaus der 
Gemeinde Reppenstedt, Dachtmisser Straße 1, 21391 Reppenstedt (Zimmer 17) während der 
Öffnungszeiten montags bis freitags 08:00 - 12:00 Uhr, außerdem donnerstags 14:00 - 18:00 Uhr, 
zur Einsichtnahme bereitgehalten.

3. Rechtsgrundlagen:
Baugesetzbuch (BauGB), vom 03.11.2017, zuletzt geändert am 08.08.2020
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), vom 29.07.2009, zuletzt geändert am 19.06.2020
Baunutzungsverordnung (BauNVO), vom 21.11.2017
Planzeichenverordnung (PlanZV), vom 18.12.1990, zuletzt geändert am 04.05.2017
Niedersächsische Bauordnung (NBauO), vom 03.04.2012, zuletzt geändert am 10.11.2020
Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) vom 
19.02.2010, zuletzt geändert am 20.05.2019
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), vom 17.12.10, zuletzt geändert am  
15.07.2020

Öffentliche Auslegung
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Reppenstedt hat in seiner Sitzung am 12.12.2019 dem 
Entwurf des Bebauungsplans Nr. 34 "Ortsmitte IV", 1. Änderung mit örtlicher Bauvorschrift und der 
Begründung zugestimmt und die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 20.01.2020 ortsüblich bekannt gemacht. 
Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 34 "Ortsmitte IV", 1. Änderung und die Begründung haben 
vom 28.01.2020 bis einschließlich zum 28.02.2020 gemäß § 3 Abs. 2 öffentlich ausgelegen.

Reppenstedt, den 01.02.2021 -Siegel-    gez. S. Gärtner
Gemeindedirektor

Satzungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde Reppenstedt hat den Bebauungsplan Nr. 34 "Ortsmitte IV", 1. Änderung 
mit  örtlicher Bauvorschrift nach Prüfung der Anregungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung 
am 17.12.2020 gem. § 10 BauGB als Satzung sowie die Begründung beschlossen. 

Reppenstedt, den 01.02.2021 -Siegel-    gez. S. Gärtner
Gemeindedirektor

Übersichtsplan 1 : 2500

Verfahrensvermerke
Planunterlage
Kartengrundlage: Liegenschaftskarte, Gemarkung Reppenstedt, Flur 3

Maßstab 1: 1000
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächischen 
Vermessungs- und Katatsterverwaltung
© 2016
Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung
Niedersachsen, Regionaldirektion Lüneburg 

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich 
bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand 
10.10.2016). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch 
einwandfrei. Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei 
möglich.

Lüneburg, den 25.01.2021 -Siegel- gez. Mellentin
HSM Vermessungsbüro R. Mellentin

öffentlich bestellte Vermessungsingenieure

Planverfasser
Der Bebauungsplan Nr. 34 "Ortsmitte IV", 1. Änderung mit örtlicher Bauvorschrift wurde ausgearbeitet 
vom Büro Mehring, Stadt- und Landschaftsplanung, Inh. Silke Wübbenhorst, Stadtkoppel 34, 21337 
Lüneburg, Tel.: 04131/ 4004880, Fax: 04131/ 4004889, mehring@slplanung.de

Lüneburg, den 27.01.2021 gez. S. Wübbenhorst
Planverfasserin 

Aufstellungsbeschluss
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Reppenstedt hat in seiner Sitzung am 27.06.2019 die 
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 34 "Ortsmitte IV", 1. Änderung mit örtlicher Bauvorschrift 
beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde gem. § 2 Abs. 1 BauGB am 05.07.2019 ortsüblich 
bekannt gemacht.

Reppenstedt, den 01.02.2021 -Siegel-    gez. S. Gärtner
Gemeindedirektor

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- 
und Katasterverwaltung. © 2019                Landesamt für Geoinformation und 
Landvermessung Niedersachsen (LGLN), Regionaldirektion Lüneburg

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFT
Aufgrund des § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m §84 der Niedersächsischen 
Bauordnung (NBauO) werden für den Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 34 "Ortsmitte IV", 1. Änderung nachfolgende 
besondere Anforderungen an die Gestaltung gestellt.

1 Hauptgebäude
1.1 Hauptgebäude sind zu einem Anteil von mindestens 50 % an 

der gesamten Gebäudeaußenfläche ohne Fensterflächen aus 
Verblendmauerwerk in roter bis rotbrauner Färbung 
herzustellen. Die verbleibenden Außenwandflächen sind in 
Putz in den Farbtönen weiß bis gelb herzustellen. 

1.2 Die Hauptdachneigung beträgt bei Hauptgebäuden mind. 
16°. Dächer sind mit Tonpfannen oder Betonsteinen in den 
Farben Rot bis Rotbraun und mit nicht glänzenden 
Oberflächen (Herstellerangaben) auszuführen. 
Sonnenkollektoren, Photovoltaikanlagen und andere Anlagen 
zur Energiegewinnung sind auch in anderen Farben zulässig. 
Dachbegrünungen sind ebenfalls zulässig.

1.3 Dachgauben sind bis zu einer gesamten Länge von höchstens 
50% der ihnen zugeordneten Trauflänge zulässig, wobei die 
Länge einer einzelnen Gaube höchstens 4,0 m betragen darf. 
Der Abstand zwischen den einzelnen Gauben sowie zwischen 
Gauben und Ortgang muss mindestens 2,0 m betragen. 
Dachgauben sind aus dem Material der darunter liegenden 
Außenwände und/oder aus Holz und Glas herzustellen.

1.4 Bei An- und Umbauten dürfen ausnahmsweise die Materielien 
und Farben der bestehenden Gebäude verwendet werden.

2 Nebenanlagen
2.1 Freistehende oder an Gebäuden angebrachte Werbe-

anlagen sind nur an der Stätte der Leistungserbringung und 
außer Fahnenmasten nur bis zu einer Höhe bis maximal 
unterhalb der Fensterbrüstung im 1. OG zulässig. Die maximale 
Buchstabenhöhe beträgt 0,3 m. Selbstleuchtende 
Werbeanlagen sind nicht zulässig. Für gewerbliche 
Einrichtungen im Sondergebiet sind höchstens drei Fahnen-
masten je Einrichtung von jeweils max. 9 m Höhe zulässig

2.2 Für Nebengebäude (z.B. Geräteschuppen, Garagen und 
Carports) bis zu einer Grundfläche von 20 m² bestehen keine 
Vorschriften über die Gestaltung.
Bei Nebengebäuden, Garagen und Carports mit einer 
Grundfläche über 20 m² sind Materialien und Farben der 
Dacheindeckung und der Außenwände dem Hauptgebäude 
entsprechend auszuführen oder aus Holz herzustellen. Zulässig 
sind außerdem begrünte Flachdächer sowie Solar- und 
Photovoltaikanlagen. Nebengebäude, Garagen und Carports 
mit einer Grundfläche über 36 m² sind zusätzlich mit Rank- bzw. 
Kletterpflanzen einzugrünen (3 Pflanzen/ lfd. m).
Flächen von aneinander gebauten Nebengebäuden werden 
addiert.

3 Einfriedungen
3.1 Der Sichtschutzzaun der Müllsammelstelle muss eine Höhe von 

mindestens 1,80 m aufweisen und muss mit Kletterpflanzen 
begrünt werden. Es gilt die nachfolgende Pflanzenliste.
(§ 84 Abs. 3 Nr. 3 NBauO)

Pflanzenliste
 Lonicera x tellmanniana (Goldgeißblatt), 2 x v., 60-100 cm, 

Pflanzabstand: 1,5 m, Ausrichtung: Westen, Osten.

 Hydrangea anomola ssp. petiolaris (Kletter-Hortensie), 2 x v., 
40-60 cm, Pflanzabstand: 1,5 m, Ausrichtung: Norden, Osten.

 Clematis montana (Bergwaldrebe), 2 x v., Pflanzabstand: 
0,8-1 m, Ausrichtung: Westen.

 Kletterrosen, z.B. Sorten „New Dawn“, „Ilse Krohn Superior“, 
„Casino“, Pflanzabstand: 0,8-1 m, Ausrichtung: Süden, 
Westen.

Planzeichenerklärung
(Planzeichenverordnung - PlanzV)

Hinweise
Anzeigepflicht von Bodenfunden
Es wird auf die Anzeigepflicht von Bodenfunden (§ 14 Abs. 1 und 2 
NDSchG) hingewiesen. Sachen oder Spuren, bei denen Anlass 
gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale (Bodenfunde) sind, sind 
unverzüglich einer Denkmalbehörde, der Gemeinde oder einem 
Beauftragten für archäologische Denkmalpflege (§ 22 NDSchG) 
anzuzeigen. Sie sind bis zum Ablauf von vier Werktagen unverändert 
zu lassen und vor Gefahren für die Erhaltung zu schützen.
(§ 14 Abs. 1 und 2 NDSchG, § 22 NDSchG)

Artenschutz
Gehölzentnahmen sind in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 28. Februar 
durchzuführen.
(§ 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG)

Lärmschutz
Die Festsetzungen zum Lärmschutz sind beim Neubau zwingend 
umzusetzen. Bei der bestehenden Bausubstanz ist die Einhaltung 
bestimmter Schalldämmwerte erst bei wesentlichen baulichen 
Änderungen erforderlich.

1.4.2.

3.5.

6.1.

6.2.

15.3.

15.6.

15.13.

1. Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs.1 Nr.1 des Baugesetzbuches -BauGB-,
§§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung -BauNVO-)

Sondergebiet "Pflege und Betreuung"
(§ 11 Abs. 2 BauNVO)

3. Baugrenzen
(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, § 23 BauNVO)

Baugrenze

6. Verkehrsflächen
(§ 9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie
Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

15. Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen,
Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen
(§ 9 Abs.1 Nr.4 und 22 BauGB)
Gemeinschaftsstellplätze
(siehe textl. Festsetzung Nr. 1.5)

Umgrenzungen der Flächen für besondere
Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor
schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(§ 9 Abs.1 Nr.24 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
(§ 9 Abs.7 BauGB)

SO

GSt

2. Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB , § 16 BauNVO)

0,5 Grundflächenzahl

1,5 Geschossflächenzahl als Höchstmaß 

III Anzahl der Vollgeschosse als Höchstmaß
52 m Höhe baulicher Anlagen (Oberkante)

in Meter über NHN

13. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen 
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs.1 Nr. 25 und Abs.6  BauGB)

Erhaltung: Bäume

Darstellungen ohne Normcharakter

eingemessene Laubbäume

z. B. LPB IV Lärmpegelbereich (LPB) Nr. IV

Bearbeiter:

gezeichnet:

Hirt/Stüwe

Wübbenhorst/Hirt/Troschke

Datum:

Planformat:

17.12.2020
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Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- 
und Katasterverwaltung. © 2016                Landesamt für Geoinformation und 
Landvermessung Niedersachsen (LGLN), Regionaldirektion Lüneburg

3.2 Der Sichtschutzzaun zum Flurstück 31/156 (Eschenweg Nr. 3) muss 
eine Höhe von mindestens 1,70 m und maximal 1,80 m aufweisen 
und muss begrünt werden. Es gilt die nachfolgende Pflanzenliste.
(§ 84 Abs. 3 Nr. 3 NBauO)

Pflanzenliste
• Euonymus fortunei (Kletter-Spindelstrauch),

mindestens 60-80 cm, Pflanzabstand: 50 – 60 cm.

• Hedera helix (Efeu), mindestens 60-80 cm, 
Pflanzabstand: 50 – 60 cm.

• Lonicera henryi (Immergrünes Geißblatt),
mindestens 60-80 cm, Pflanzabstand: 50 – 60 cm.

4 Ordnungwidrigkeiten
Ordnungswidrig handelt, wer den oben genannten Vorschriften 
fahrlässig oder vorsätzlich zuwider handelt. Ordnungswidrigkeiten 
können mit einer Geldbuße bis zu  500.000 € geahndet werden.                                                            
(§ 80 Abs. 3 und 5 NBauO)
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1 Planungsanlass und –ziele 
Anlass der Planung ist ein geplanter Anbau des Seniorenhauses KerVita aufgrund der großen 
Nachfrage nach Pflegeplätzen. Die stationäre Pflege und die Tagespflege sollen erweitert 
werden. In diesem Zuge wird auch ein Umbau der vorhandenen Einrichtung stattfinden. Ziel 
der Planung ist daher die Anpassung des bestehenden Bebauungsplans Nr. 34 „Ortsmitte IV“, 
um eine Zulässigkeit für den Anbau zu ermöglichen.  

Der Anbau ist in einem Bereich geplant, in welchem sich bisher Stellplätze des Seniorenhauses 
befinden. Diese Stellplätze werden daher verlegt. Hierfür wird im Rahmen der vorliegenden 
Bebauungsplanänderung eine private Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Parkanlage“ in 
ein Sondergebiet/ Fläche für Gemeinschaftsstellplätze geändert. 

2 Beschreibung des Plangebietes und seiner Umgebung 
Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 5.900 m² und liegt zentral im Ortskern von Rep-
penstedt. Im Plangebiet befinden sich das KerVita Senioren-Zentrum „Reppenstedt“, Teile der 
Straße Eschenweg, über welche das Plangebiet erschlossen ist, sowie eine Grünfläche. Süd-
lich wird das Plangebiet durch die Lüneburger Landstraße L216 begrenzt. Westlich und östlich 
grenzen Gehölzbestände an das Plangebiet an. Ansonsten ist das Plangebiet von Bebauung 
im Ortskern umgeben. 

 
Abb. 1: Luftbild (2018) mit Markierung des Plangebietes (rote Linie), ohne Maßstab.  
Quelle: Geoportal des Landkreises Lüneburg. Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen 
Vermessungs- und Katasterverwaltung © 2019  Landesamt für Geoinformation und Landesvermes-
sung Niedersachsen (LGLN) Regionaldirektion Lüneburg. 
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3 Rechtsgrundlage und Verfahren 
Die Änderung des Bebauungsplanes erfolgt gemäß § 13a „Bebauungspläne der Innenent-
wicklung“ des Baugesetzbuches (BauGB). Demnach darf ein Bebauungsplan für die Wie-
dernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der In-
nenentwicklung im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden, wenn in ihm eine Größe der 
Grundfläche festgesetzt wird von insgesamt 1. weniger als 20.000 m² (§ 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1) 
oder 2. 20.000 m² bis weniger 70.000 m², wenn auf Grund einer überschlägigen Prüfung unter 
Berücksichtigung der in Anlage 2 des BauGB genannten Kriterien die Einschätzung erlangt 
wird, dass der Bebauungsplan voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat, 
die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 in der Abwägung zu berücksichtigen wären (Vorprüfung des Einzel-
falls) (§ 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2). In den Fällen des Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 (Grundfläche < 20.000) 
gelten Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, als im 
Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig.  

§ 13a BauGB wird angewendet, weil die folgenden Voraussetzungen zutreffen:  

Bedingungen des § 13a BauGB Auswertung 
Abs. 1, Sätze 1 und 2, Nr. 1 und 2 BauGB 
Bebauungsplan für 
    - die Wiedernutzbarmachung von Flächen -- 

    - die Nachverdichtung  
Trifft zu (innerhalb 
des bestehenden 
Sondergebietes) 

    - andere Maßnahmen der Innenentwicklung  

Trifft zu (Überplanung 
einer Grünfläche im 
Siedlungszusam-
menhang) 

Größe der Grundfläche:  
1. weniger als 20.000 m² Trifft zu 
2. 20.000 m² bis weniger 70.000 m²; Durchführung einer überschlägi-
gen Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 2 des BauGB ge-
nannten Kriterien 

-- 

Erhebliche Umweltauswirkungen bei 2. - Ausgleichsmaßnahme er-
forderlich  -- 

Abs. 1, Sätze 4 und 5 BauGB 
Begründet der B-Plan die Zulässigkeit von Vorhaben, für die eine 
UVP erforderlich ist? nein 

Sind Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b 
BauGB genannten Schutzgüter gegeben? nein 

Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass bei der Planung Pflichten zur 
Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren 
Unfällen nach § 50 Satz 1 des BImSchG zu beachten sind? 

nein 

Abs. 2 Nr. 2 BauGB  
Abweichung von den Darstellungen des Flächennutzungsplanes? nein 
Beeinträchtigung der geordneten städtebaulichen Entwicklung des 
Gemeindegebietes? nein 

Tabelle 1:  Auswertung der Bedingungen des § 13a BauGB. 

Die 1. Änderung ist demnach als andere Maßnahme der Innenentwicklung einzustufen. Es 
handelt sich um einen bereits überplanten und besiedelten Bereich. Hierunter fallen nach 
Rechtsauffassung insbesondere Maßnahmen für Flächen, die sich im Siedlungsbereich befin-
den und einer anderen Nutzungsart zugeführt werden sollen. Dies ist im vorliegenden Fall die 
Überführung der Grünfläche in ein Sondergebiet zur Herstellung einer Parkplatzanlage im Zu-
sammenhang mit der Nachverdichtung innerhalb des bestehenden Sondergebiets.  
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Die Änderung des Bebauungsplanes wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB 
durchgeführt, da die Bedingungen für die Anwendung des § 13a BauGB erfüllt sind. 

Des Weiteren liegen dieser Planung die Baunutzungsverordnung (BauNVO) und die Planzei-
chenverordnung (PlanZV) zugrunde. 

 

4 Zu beachtende Plangrundlagen 
4.1 Regionales Raumordnungsprogramm (RROP) 

Der folgenden Abbildung ist ein Auszug aus dem rechtswirksamen Regionalen Raumord-
nungsprogramm (RROP) des Landkreises Lüneburg aus dem Jahr 2003 in der Fassung der 2. 
Änderung 2016 mit Kennzeichnung der Lage des Plangebietes zu entnehmen. Die Planung ist, 
wie im Folgenden dargelegt, mit dem RROP vereinbar. 

 
Abb. 2: Auszug aus dem RROP 2003 i.d.F. der 2. Änderung 2016 des Landkreises Lüneburg mit  
Kennzeichnung der Lage des Plangebietes (schwarzer Kreis) (ohne Maßstab). 
Quelle: Landkreis Lüneburg (2016). 

Vorranggebiet für Trinkwassergewinnung 

Das Plangebiet liegt, wie große Teile der Ortslage Reppenstedt, innerhalb eines Vorrangge-
bietes für Trinkwassergewinnung. Im RROP werden Einzugsgebiete vorhandener Wasserge-
winnungsanlagen als Vorranggebiete für Trinkwassergewinnung dargestellt.  

Im RROP werden folgende Ziele zu den Vorranggebieten für Trinkwassergewinnung aufge-
führt: 

„Abwässer sind mindestens entsprechend den jeweils in Betracht kommenden Verfahren 
nach dem Stand der Technik zu reinigen. Die Reinigung soll vorwiegend in zentralen Kläranla-
gen erfolgen. Bei Einleitung von geklärtem Abwasser ist das natürliche Selbstreinigungsver-
mögen der Gewässer im Hinblick auf einen funktionsfähigen Naturhaushalt zu beachten und 
vor Überlastung zu schützen. 

Insbesondere in den zentralen Orten ist ein Ausbau der Kanalisation mit vollbiologischen Klär-
anlagen einschließlich weitergehender Reinigungsstufen vordringlich. Soweit erforderlich, sind 
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vorhandene Anlagen den geänderten Belastungen und der gemeindlichen Entwicklung ent-
sprechend auszubauen. […]“ 

Darüber hinaus werden folgende Grundsätze zu den Vorranggebieten für Trinkwassergewin-
nung aufgeführt: 

„Niederschlagswasser ist möglichst getrennt vom allgemeinen Schmutzwasser abzuleiten. Bei 
der Ortsentwicklung sind die Probleme der Oberflächenwasserableitung durch entsprechen-
de Entwässerungspläne zu lösen. Von der Möglichkeit, das gesamte Niederschlagswasser 
über Rückhaltebecken von den Vorflutern zeitweilig fernzuhalten und gleichzeitig von ab-
setzbaren Stoffen zu befreien bzw. über Eigenversickerungsanlagen dem Grundwasser wieder 
zuzuführen, soll verstärkt Gebrauch gemacht werden.“ 

Diese Vorgaben stehen der Planung nicht entgegen und werden bei der Planung der Ab-
wasserentsorgung und der Oberflächenentwässerung berücksichtigt.  

Grundzentrum/ Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten 

Reppenstedt wird im RROP als Grundzentrum mit der Schwerpunktaufgabe "Sicherung und 
Entwicklung von Wohnstätten" ausgewiesen. Die vorliegende Bebauungsplanänderung, mit 
welcher ein Anbau an das Senioren-Zentrum ermöglicht wird, ist mit diesen Zielen der Raum-
ordnung vereinbar. Durch die Planung wird das Angebot an stationärer Pflege und Tages-
pflege im Grundzentrum Reppenstedt erweitert.  

Angrenzende Hauptverkehrsstraße von regionaler Bedeutung (L216) 

Die südlich an das Plangebiet angrenzende L 216 wird als vorhandene Hauptverkehrsstraße 
von regionaler Bedeutung mit regional bedeutsamem Busverkehr und regional bedeutsa-
mem Wanderweg für Radfahrer im RROP gekennzeichnet. Die vorliegende Bebauungs-
planänderung, mit welcher ein Anbau an das Senioren-Zentrum ermöglicht wird, ist mit diesen 
Zielen der Raumordnung vereinbar. Die Planung hat keine Auswirkungen auf die angrenzen-
de Hauptverkehrsstraße von regionaler Bedeutung. 

Nördlich gelegene Vorbehaltsgebiete 

Nördlich des Plangebietes liegen ein Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft sowie ein 
Vorbehaltsgebiet für die Rohstoffgewinnung (Ton). Diese werden durch die Planung nicht 
berührt. 
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4.2 Landschaftsrahmenplan (LRP) 

Im Landschaftsrahmenplan (LRP) des Landkreises Lüneburg 2017 wird unter anderem der Be-
stand aufgenommen als auch ein Zielkonzept formuliert. 

Bestand 

Im LRP wird das gesamte Plangebiet im Bestand als Siedlungs-/Verkehrsfläche mit der Wert-
stufe I, von geringer Bedeutung, dargestellt. 

Zielkonzept 

Der folgenden Abbildung ist ein Auszug aus dem Zielkonzept des LRP mit Kennzeichnung des 
Plangebietes (schwarze Linie) zu entnehmen. 

 
Abb.3: Auszug aus dem Landschaftsrahmenplan des Landkreises Lüneburg 2017 mit Kennzeichnung der 
Lage des Plangebietes (schwarzer Kreis). 
Quelle: Landkreis Lüneburg (2017). 

Der LRP enthält für das Plangebiet selbst keine Darstellung im Zielkonzept. 

Westlich des Plangebietes wird eine Vernetzungsachse mit der Zielsetzung „Freihaltung von 
Bebauung“ dargestellt. Hierbei handelt es sich um eine Vernetzungsachse der nördlich und 
südlich gelegenen wertvollen Flächen, welche Landschaftsschutzgebiet sind. Im Norden 
handelt es sich um Waldbereiche und im Süden der Landesstraße um Auenbereiche. Ziel ist 
der Aufbau eines Biotopverbundes zur Erhaltung der Biodiversität. Diese Bereiche werden 
durch die Änderung nicht berührt.  

Die Planung ist daher mit dem Landschaftsrahmenplan vereinbar.  
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4.3 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan stellt für das gesamte Plangebiet eine Sonderbaufläche „Pflege 
und Betreuung“ dar (siehe folgende Abbildung). Die 1. Änderung ist daher aus dem gültigen 
Flächennutzungsplan entwickelt.  

 
Abb.4: Auszug aus dem Flächennutzungsplan mit Kennzeichnung des Plangebietes (schwarze Linie). 
Quelle: Geoportal Landkreis Lüneburg (2019). 
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4.4 Festsetzungen des Ursprungsbebauungsplans  

Der bisher rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 34 „Ortsmitte IV“ setzt für den räumlichen Gel-
tungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes überwiegend ein Sondergebiet „Pflege 
und Betreuung“ fest. Für das Sondergebiet werden maximal 3 Vollgeschosse, eine Grundflä-
chenzahl von 0,5, eine maximale Geschossflächenzahl von 1,5 sowie eine maximale Höhe 
baulicher Anlagen von 52 m über NN festgesetzt. Im westlichen Teil des Sondergebietes wird 
eine Baugrenze festgesetzt. Für den südöstlichen Teil des Sondergebietes wird keine über-
baubare Fläche festgesetzt. Die Erschließungsstraße wird als Straßenverkehrsfläche festge-
setzt. Entlang der L 216 wird ein Bereich ohne Ein- und Ausfahrt festgesetzt. Außerdem wird im 
östlichen Bereich eine private Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Parkanlage“ festge-
setzt. Auf der Grünfläche werden vorhandene Bäume als zu erhalten festgesetzt. Darüber 
hinaus werden im Sondergebiet 6 anzupflanzende Bäume festgesetzt. Der Bebauungsplan 
enthält eine örtliche Bauvorschrift. Bezüglich weiterer textlicher Festsetzungen wird auf den 
Bebauungsplan Nr. 34 „Ortsmitte IV“ verwiesen. 

 
Abb. 5: Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. 34 „Ortsmitte IV“ mit Markierung des räumlichen Geltungs-
bereiches der 1. Änderung (rote Linie), ohne Maßstab. 
Quelle: Gemeinde Reppenstedt (2008). 
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4.5 Lageplan Erweiterung stationäre Pflege und Tagespflege 

Grundlage der vorliegenden Änderung des Bebauungsplanes ist der Lageplan zur geplanten 
Erweiterung der stationären Pflege und Tagespflege von Feddersen Architekten, welcher An-
lage zur Begründung ist und der nachfolgenden Abbildung zu entnehmen ist. 

 
Abb. 6: Lageplan Erweiterung stationäre Pflege und Tagespflege, ohne Maßstab. 
Quelle: Feddersen Architekten (2020). 

4.6 Schalltechnisches Gutachten 

Zum Bebauungsplan wurde ein schalltechnisches Gutachten von Bonk-Maire-Hoppmann 
erstellt, welches Anlage zur Begründung ist. In dem schalltechnischen Gutachten wurden die 
auf das Plangebiet einwirkenden Straßenverkehrsgeräusche untersucht. Außerdem wurden 
die durch die geplante Nutzung zu erwartenden Geräuschimmissionen (insb. Geräusche 
durch Ladevorgänge, Lkw- und Pkw- Fahrstrecken, eine Müllsammelstelle, eine neu geplante 
Stellplatzanlage) im Bereich der benachbarten, schutzwürdigen Bauflächen ermittelt und 
beurteilt (vgl. auch Kapitel 5.8). 

Straßenverkehrslärm 

Nach der textlichen Festsetzung des Bebauungsplanes, die bereits im bisher rechtskräftigen 
Ursprungsbebauungsplan enthalten war, ist der Schutzanspruch des Sondergebietes „Pflege 
und Betreuung“ dem eines Mischgebietes gemäß DIN 18005 – Teil 1 „Schallschutz im Städte-
bau“ gleichzusetzen. Daran wird festgehalten. 

Die in Mischgebieten zu beachtenden Orientierungswerte werden sowohl am Tag als auch in 
der Nacht im Südosten des Plangebietes überschritten.  

Nach den vorliegenden Informationen sind im Bereich des geplanten Anbaus im Südosten, 
wo der Orientierungswert für Mischgebiete tags überschritten wird, keine schutzwürdigen Au-
ßenwohnbereiche (Terrassen, Balkone, Loggien) geplant, sodass im schalltechnischen Gut-
achten nicht weiter auf mögliche Lärmschutzmaßnahmen eingegangen wird. 
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Für künftige Bauvorhaben wird vorgeschlagen, im Bebauungsplan eine Regelung zum passi-
ven Schallschutz aufzunehmen. Während die Festsetzungen beim Neubau zwingend umzu-
setzen sind, ist bei bestehender Bausubstanz die Einhaltung bestimmter Schalldämmwerte erst 
bei wesentlichen baulichen Änderungen erforderlich. 

Die Außenlärmbelastung wurde unter Berücksichtigung der DIN 4109 ermittelt und entspre-
chend dieser Norm zu Lärmpegelbereichen (LPB) klassiert. Als Grundlage für mögliche Fest-
setzungen im Rahmen des Bebauungsplanes wird auf die Lärmpegelbereiche der DIN 4109 
abgestellt. Das Plangebiet liegt in den Lärmpegelbereichen II bis V.  

Bei einer Außenlärmbelastung über 45 dB(A) nachts sollten Schlafräume mit einer vom Öffnen 
der Fenster unabhängigen Lüftung ausgestattet werden. Lüftungsöffnungen sind bei der Be-
messung des erforderlichen baulichen Schallschutzes entsprechend den Berechnungsvor-
schriften der DIN 4109 zu berücksichtigen. Die bewertete Normalschallpegeldifferenz der Lüf-
tungsöffnungen muss oberhalb des Schalldämmmaßes der Fenster liegen. Das Eigengeräusch 
aktiver ventialtorgestützter Lüfter darf den gemäß DIN 4109 höchstzulässigen Pegel nicht 
überschreiten. 

Aus fachtechnischer Sicht sollte zugelassen werden, dass im Rahmen eines Einzelnachweises 
nach DIN 4109 abweichende maßgebliche Außenlärmpegel an den Fassaden der Baukörper 
ermittelt und diese alternativ für die Bestimmung der Anforderungen an die Luftschalldäm-
mung nach der DIN 4109 zugrunde gelegt werden. 

KerVita Senioren-Zentrum 

Die vom Betriebsgelände sowie dem geplanten Parkplatz des Senioren-Zentrums ausgehen-
den Geräusche unterschreiten im Bereich der umliegenden schutzwürdigen Bebauung die 
jeweils maßgebenden Tag-Orientierungswerte. Auch eine Überschreitung der zulässigen Ma-
ximalpegel durch kurzzeitige Einzelereignisse kann am Tag ausgeschlossen werden. In der 
ungünstigsten Nachtstunde wird der maßgebende Nacht-Orientierungswert ebenfalls unter-
schritten.  

An den Wohnhäusern Echenweg 3 (MI) und Weidenring 24 (WA) kann jedoch durch kurzzeiti-
ge Einzelereignisse nicht ausgeschlossen werden, dass die jeweils zulässigen Maximalpegel in 
der Nachtzeit um 3 bis 5 dB(A) überschritten werden. Aus diesem Grund ist durch organisatori-
sche Maßnahmen sicherzustellen, dass Pkw-Parkvorgänge und Lkw-Anlieferungen auf dem 
Betriebsgelände nachts (22.00 – 6.00 Uhr) ausgeschlossen werden. Nachts ist ausschließlich 
die Nutzung des neu geplanten Stellplatzbereiches auf der Ostseite des Eschenwegs vorzu-
geben. Ausgenommen sind Vorgänge in Verbindung mit einem nächtlichen Arzteinsatz/ 
Krankenwageneinsatz, da dies als Notfallsituation einzustufen und damit nicht mit den übli-
chen Beurteilungsmaßstäben zu bewerten ist.   

 

5 Festsetzungen des Bebauungsplans 
5.1 Bauliche Nutzung 

Sondergebiet 

Für die Erweiterung des Senioren-Zentrums wird die bisherige Art der Nutzung eines Sonderge-
bietes „Pflege und Betreuung“ aus dem Ursprungsbebauungsplan beibehalten.  

Im Sondergebiet „Pflege und Betreuung“ sind folgende Nutzungen zulässig: 

 Pflegeeinrichtungen und Wohngebäude 

 Anlagen für kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, 

 die dem Sondergebiet dienenden Dienstleistungsbetriebe, 

 die dem Sondergebiet dienenden Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen 
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Das Sondergebiet soll somit vorwiegend der Unterbringung von älteren Menschen in den un-
terschiedlichen Lebensphasen dienen, vom selbständigen Wohnen über betreutes Wohnen 
bis zur Vollpflege. 

Daneben sind Anlagen für kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke zulässig, 
soweit sie gemäß § 15 BauNVO der Eigenart des Baugebiets nicht widersprechen oder wenn 
von diesen Nutzungen keine unzumutbaren Störungen ausgehen.  

Darüber hinaus sind dem Sondergebiet dienende Dienstleistungsbetriebe (z.B. Frisör), Stellplät-
ze, Garagen und Nebenanlagen zulässig. 

Alle genannten Einrichtungen können für den Betrieb einer solchen Anlage notwendig sein 
und dienen im weitesten Sinne der Versorgung der Bewohner. Da die Bewohner teilweise nur 
noch eingeschränkt mobil sind, kann es notwendig werden erforderliche Dienstleistungen 
(z.B. Frisör) bzw. kulturelle Einrichtungen innerhalb des Grundstückes unterzubringen.  

Das Sondergebiet liegt an der Landesstraße im Ortszentrum. Zusammen mit der vorhandenen 
Nutzung in unmittelbarer Umgebung ist der Bereich als typisches Mischgebiet einzustufen. 
Deshalb wird bzgl. der Immissionsbelastung das Sondergebiet auch dem Mischgebiet gleich-
gesetzt. Zur Klarstellung wird, wie auch im Ursprungsbebauungsplan, das Immissionsniveau in 
die Definition des Sondergebietes aufgenommen. Entsprechend dem Ursprungsbebauungs-
plan wird festgesetzt, dass der Schutzanspruch des Sondergebietes „Pflege und Betreuung“ 
dem eines Mischgebietes gemäß DIN 18005 - Teil 1 „Schallschutz im Städtebau“ gleichzuset-
zen ist. 

Die Fläche für Gemeinschaftsstellplätze wird zusätzlich als Sondergebiet festgesetzt, da die 
Stellplatzanlage dem Senioren-Zentrum im Sondergebiet auf der gegenüberliegenden Stra-
ßenseite dient. Diese Festsetzung wird in Anlehnung an die Festsetzung der nördlich angren-
zenden Stellplatzflächen im Ursprungsbebauungsplan gefasst, welche ebenfalls zusätzlich als 
Sondergebiet festgesetzt sind. 

Grundflächenzahl (GRZ) 

Es wird weiterhin eine Grundflächenzahl von 0,5 festgesetzt, welche der derzeitigen Festset-
zung im rechtgültigen Bebauungsplan entspricht. Die GRZ von 0,5 ermöglicht eine angemes-
sene Ausnutzung dieser zentral im Ortszentrum gelegenen Sondergebietsfläche. Mit der Erwei-
terung des Gebäudes wird die festgesetzte GRZ noch nicht ausgeschöpft.  

Darüber hinaus wird festgesetzt, dass die festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ I) von 0,5 bis zu 
einer Grundflächenzahl (GRZ II) von 0,8 durch die Grundflächen von Garagen und Stellplät-
zen mit ihren Zufahrten und Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO überschritten werden 
darf, um einen ausreichenden und angemessenen Spielraum zu ermöglichen. 

Außerdem wird festgesetzt, dass für die Ermittlung der zulässigen Grundfläche beide Sonder-
gebietsflächen (inkl. der Fläche für Gemeinschaftsstellplätze) anrechenbar sind. Die festge-
setzte Fläche für Gemeinschaftsstellplätze wird dem Flurstück 31/155 (Eschenweg 1) zugeord-
net. Diese Festsetzung wird getroffen, da die geplanten Stellplätze auf der Fläche für Ge-
meinschaftsstellplätze dem Senioren-Zentrum auf dem Flurstück 31/155 zuzuordnen sind.  

Geschossflächenzahl (GFZ) 

Bestehen bleibt ebenfalls die Geschossflächenzahl als Höchstmaß von 1,5 aus dem Ur-
sprungsbebauungsplan. Diese unterstreicht die Zulässigkeit einer dreigeschossigen Bebauung.  

Entsprechend dem Ursprungsbebauungsplan wird festgesetzt, dass bei der Ermittlung der 
zulässigen Geschossfläche die Flächen von Aufenthaltsräumen einschließlich der zu ihnen 
gehörenden Treppenräume und einschließlich ihrer Umfassungswände in Nicht-
Vollgeschossen mitzurechnen sind. Somit sind die Flächen des Dachgeschosses bei der GFZ-
Berechnung zu berücksichtigen. 
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Zahl der Vollgeschosse 

Entsprechend dem Ursprungsbebauungsplan werden maximal 3 zulässige Vollgeschosse fest-
gesetzt. 

Höhe baulicher Anlagen 

Zudem wird entsprechend den Festsetzungen im rechtgültigen Bebauungsplan eine maximal 
zulässige Höhe baulicher Anlagen (Oberkante) von 52 m über NHN festgesetzt. Ebenfalls wird 
die Festsetzung aus dem Ursprungsbebauungsplan übernommen, dass sich die höchstzulässi-
ge Gebäudehöhe (Oberkante) gemäß Planzeichnung auf Normalhöhennull (NHN) bezieht. 
Hiermit wird der untere Bezugspunkt eindeutig definiert. Die zulässige Höhe baulicher Anlagen 
bezieht sich auf das vorhandene Geländeniveau und entspricht dem heutigen Gebäudebe-
stand, so dass sich der Anbau harmonisch in die vorhandene Bebauung einfügt. An dieser 
Stelle wird folgender Abschnitt aus der Begründung zum Ursprungsbebauungsplan zur Hö-
henentwicklung wiedergegeben, der nach wie vor gilt: 

„Die Höhenentwicklung wird auf 52,0 m über Normalnull (NN) begrenzt, was etwa 13,0 m über 
vorhandenem Geländeniveau entspricht. Diese maximale Firsthöhe macht bei einem dreige-
schossigen Gebäude und entsprechender Bauweise noch geneigte Dächer möglich. Ziel der 
getroffenen Festsetzungen für GRZ, GFZ, Geschossigkeit und maximale Gebäudehöhe ist, 
dass sich die Gebäude in die vorhandene Umgebung einfügen und nicht als Fremdkörper 
wirken. Bei Ausnutzung der Grundflächenzahl von 0,5 ist ein sonst bauordnungsrechtlich mög-
licher Dachausbau von bereits dreigeschossigen Gebäuden nicht möglich, da zusätzlich 
festgesetzt ist, dass bei der GFZ-Berechnung auch Räume in Nicht-Vollgeschossen mitzurech-
nen sind. Im Zusammenwirken der oben genannten Festsetzungen wird ein Ausbau des 
Dachgeschosses nahezu ausgeschlossen. Er wäre nur möglich, wenn die festgesetzte GRZ 
deutlich unterschritten wird. Als begrenzendes Element wirkt jedoch dann die auf NHN-Höhe 
festgesetzte Gebäudehöhe und die Mindestdachneigung der örtlichen Bauvorschrift.“ 

5.2 Baugrenzen 

Die geplante Erweiterung des Senioren-Zentrums ist innerhalb der Baugrenze aus dem beste-
henden Bebauungsplan nicht umsetzbar. Daher wird die Baugrenze im Rahmen der vorlie-
genden Bebauungsplanänderung im Südosten des Sondergebietes erweitert. Zur südlichen 
Grundstücksgrenze hält die Baugrenze nunmehr den gemäß NBauO erforderlichen Mindest-
abstand von 3 m ein. Zur östlichen Grundstücksgrenze wird die Baugrenze in einem Abstand 
von 5 m zur Straßenbegrenzungslinie festgesetzt. Damit erhöht sich die Ausnutzung der Son-
derbauflächen und die geplante Erweiterung ist realisierbar. Zu den restlichen Grundstücks-
grenzen hält die Baugrenze einen Abstand von 5 m entsprechend dem Ursprungsbebau-
ungsplan ein.  

5.3 Straßenverkehrsfläche 

Die Straßenverkehrsfläche wird aus dem Ursprungsbebauungsplan übernommen und dient 
der Erschließung des Gebietes. Sie ist bereits vollständig hergerichtet und stellt den südlichen 
Abschnitt des Eschenweges dar.  

5.4 Ein- und Ausfahrtverbot 

Entsprechend dem Ursprungsbebauungsplan wird ein Bereich ohne Ein- und Ausfahrt für die 
Grundstücksteile festgesetzt, die an die Lüneburger Landstraße (L216) angrenzen. Die Durch-
lässigkeit der L 216 muss gewährleistet werden, daher ist lediglich eine Erschließung über den 
bereits bestehenden Eschenweg möglich. Eine Ausnahme wird für die Feuerwehr eingeplant. 
Zum Brandschutz wird festgesetzt, dass im Bereich des Ein- und Ausfahrtsverbotes westlich des 
Eschenweges eine Feuerwehrzufahrt zulässig ist. Die geplante Lage der Feuerwehrzufahrt ist 
dem Lageplan der Architekten zu entnehmen, welcher Anlage zur Begründung ist. Für die 
Feuerwehrzufahrt soll der bestehende Fußpfad hergerichtet werden und mit einem Poller ver-
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sehen werden, der lediglich von Rettungsfahrzeugen entfernt werden darf. Diese Zuwegung 
bleibt als Fußweg weiterhin erhalten.  

5.5 Boden- und Grundwasserschutz 

Aus dem Ursprungsbebauungsplan wird die Festsetzung übernommen, dass das im Plange-
biet anfallende Oberflächenwasser flächenhaft auf dem jeweiligen Baugrundstück zu versi-
ckern oder zurückzuhalten ist und dass ein Notüberlauf zur öffentlichen Straßenfläche zulässig 
ist. 

Im gesamten Plangebiet sind bereits zum Ursprungsbebauungsplan Bodenuntersuchungen 
erfolgt. Eine Versickerung des Oberflächenwassers ist in den zur Bebauung anstehenden Be-
reichen überwiegend möglich. Das auf den versiegelten Verkehrsflächen anfallende Ober-
flächenwasser wird über Regenwasserkanäle nach Norden geführt, wo es im Bereich der 
Entwicklungsfläche für Natur und Landschaft einer Versickerungsmulde zugeführt wird. Das 
erforderliche Rückhaltevolumen wurde im Rahmen des Ursprungsbebauungsplanes von ei-
nem Fachbüro bereits ermittelt. Die Regenwasserkanäle im Straßenraum dienen den Bau-
grundstücken auch als Notüberlauf.  

Im Rahmen des anschließenden Baugenehmigungsverfahrens für den geplanten Anbau und 
die Verlegung der Stellplätze ist die funktionierende Oberflächenentwässerung nachzuwei-
sen. 

5.6 Grünordnung 

Die im Bereich des Parkplatzes vorhandenen schützenswerten Bäume werden, wie im Ur-
sprungsbebauungsplan, als zu erhalten festgesetzt.  

Es wird die Festsetzung aus dem Ursprungsbebauungsplan übernommen, dass bei Abgang 
von zu erhaltenden Einzelbäumen gleichwertige Ersatzpflanzungen vorzunehmen sind. Für 
eine eindeutige Festsetzung wird im Rahmen der vorliegenden Bebauungsplanänderung er-
gänzt, dass Ersatzpflanzungen im Verhältnis 1:1 auf der Fläche vorzunehmen sind und eine 
Pflanzenliste mit Pflanzqualitäten vorgegeben. 

Außerdem wird entsprechend dem Ursprungsbebauungsplan zum Schutz der zum Erhalt fest-
gesetzten Bäume festgesetzt, dass die DIN 18920 bei Bauarbeiten einzuhalten ist. In der DIN 
18920 werden u.a. Regelungen zum Schutz von Bäumen bei Baumaßnahmen getroffen. So 
werden z.B. geeignete technische Maßnahmen zum Schutz des Wurzelbereichs benannt. 
Durch diese Festsetzung werden die Bäume ausreichend geschützt. Nur ein geringer Randbe-
reich des Kronentraufbereiches einer Eiche liegt im Bereich der geplanten Stellplätze. Eine 
Verlagerung der Stellplätze aus dem Kronentraufbereich ist nicht erforderlich. Im Rahmen der 
Bauausführung wird geprüft, ob die Stellplätze im Wurzelbereich der Bäume beispielsweise  
mit durchlässigen Belägen oder mit möglichst geringer Tragschichtdicke hergestellt werden, 
sodass der Wurzelbereich möglichst wenig beeinträchtigt wird. 

Die im Ursprungsbebauungsplan als anzupflanzen festgesetzten 6 Linden, welche bereits ge-
pflanzt wurden, entfallen im Rahmen der 1. Änderung, da in diesem Bereich der Anbau sowie 
eine Zufahrt mit Wendeanlage geplant sind. Da die vorliegende Bebauungsplanänderung im 
beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB aufgestellt wird, gelten die Eingriffe als vor 
der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Ein Ausgleich ist daher nicht erforderlich. 
Dennoch wird in den städtebaulichen Vertrag zwischen dem Betreiber des Seniorenzentrums 
und der Gemeinde Reppenstedt eine Verpflichtung des Betreibers aufgenommen, als Ersatz 
für die 6 zu fällenden Linden 6 Bäume auf einer noch von der Gemeinde zu benennenden 
Fläche entsprechend der textlichen Festsetzung 3.7 des Ursprungsbebauungsplanes zu pflan-
zen bzw. pflanzen zu lassen.  
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5.7 Gemeinschaftsstellplätze 

Der Anbau des Seniorenhauses ist in einem Bereich geplant, in welchem sich bisher Stellplätze 
befinden. Diese Stellplätze werden daher verlegt. Hierfür wird im Rahmen der vorliegenden 
Bebauungsplanänderung eine private Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Parkanlage“ in 
ein Sondergebiet/ Fläche für Gemeinschaftsstellplätze geändert. Diese Gemeinschaftsstell-
plätze werden dem Flurstück 31/155 (Eschenweg 1) zugeordnet. Durch diese Festsetzung wird 
die Anlage von Stellplätzen für das Senioren-Zentrum planungsrechtlich auf dieser Fläche 
gesichert und eindeutig zugeordnet. Die für das Senioren-Zentrum erforderlichen Stellplätze 
können somit auf den Flurstücken 31/155 und 31/161 nachgewiesen werden. Die notwendi-
gen Stellplätze werden nach den Richtzahlen aus den Ausführungsbestimmungen zu § 47 
NBauO von dem Architekten nachgewiesen. 20 Stellplätze sind für das Seniorenzentrum er-
forderlich und werden auf dem Baugrundstück (31/155) und auf dem Nachbargrundstück 
(31/161) nachgewiesen. 

5.8 Lärmschutz  

Die im vorliegenden schalltechnischen Gutachten gemachten Vorschläge für Festsetzungen 
zum Lärmschutz wurden in den Bebauungsplan übernommen (vgl. Kapitel 4.6). 

So werden im Plangebiet die Lärmpegelbereiche II bis V nach der DIN 4109 zur Bestimmung 
der erforderlichen Schalldämmung festgesetzt. Die Abgrenzung der Lärmpegelbereiche wur-
de aus dem schalltechnischen Gutachten übernommen und im Bebauungsplan als Flächen 
für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes „Lärmpegelbereiche“ festgesetzt. 

Darüber hinaus wird zum Lärmschutz festgesetzt, dass bei einer Außenlärmbelastung über 45 
dB(A) nachts Schlafräume mit einer vom Öffnen der Fenster unabhängigen Lüftung auszu-
statten sind. Lüftungsöffnungen sind bei der Bemessung des erforderlichen baulichen Schall-
schutzes entsprechend den Berechnungsvorschriften der DIN 4109 zu berücksichtigen.  

Außerdem wird festgesetzt, dass bei einer Außenlärmbelastung über 60 dB(A) tags Außen-
wohnbereiche (Terrassen, Balkone, Loggien) nicht zulässig sind. 

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass die Außenlärmbelastungen nach der DIN 4109 
zu ermitteln sind.  

Im Rahmen eines Einzelnachweises nach DIN 4109 können abweichende maßgebliche Au-
ßenlärmpegel ermittelt und diese alternativ für die Bestimmung der Anforderungen an die 
Luftschalldämmung nach der DIN 4109 sowie für die Bestimmung der Zulässigkeit von schüt-
zenswerten Außenwohnbereichen (Terrassen, Balkone, Loggien) zugrunde gelegt werden. 

Die Festsetzungen zum Lärmschutz sind beim Neubau zwingend umzusetzen. Im Bereich der 
bestehenden Bausubstanz ist die Einhaltung bestimmter Schalldämmwerte erst bei wesentli-
chen baulichen Änderungen erforderlich. Ein entsprechender Hinweis wird in den Bebau-
ungsplan aufgenommen. 

Bei der nächtlichen Nutzung der Stellplätze auf dem Flurstück 31/155 und nächtlichen Lkw-
Anlieferungen ist nicht auszuschließen, dass durch kurzzeitige Einzelereignisse die jeweils zuläs-
sigen Maximalpegel an den Wohnhäusern Eschenweg 3 (MI) und Weidenring 24 (WA) in der 
Nachtzeit um 3 bis 5 dB(A) überschritten werden (vgl. Kapitel 4.6), 

Aufgrund einer fehlenden Rechtsgrundlage zur Festsetzung von Nutzungszeiten im Bebau-
ungsplan wird eine Regelung in den städtebaulichen Vertrag zwischen der Gemeinde Rep-
penstedt und dem Betreiber KerVita aufgenommen, dass KerVIta sich dazu verpflichtet, 
durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass Pkw-Park-und Fahrvorgänge sowie Lkw-
Anlieferungen nachts (zwischen 22:00 und 06:00 Uhr) in dem Sondergebiet auf dem Flurstück 
31/155 ausgeschlossen werden. Ausgenommen von dieser Beschränkung sind Vorgänge, die 
in Verbindung mit einem nächtlichen Arzteinsatz und/oder Krankenwageneinsatz stehen. 

Durch diese Regelungen können gesunde Wohnverhältnisse sichergestellt werden. 
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5.9 Örtliche Bauvorschrift   

Es wird im Wesentlichen die örtliche Bauvorschrift aus dem Ursprungsbebauungsplan über-
nommen. Nur zwei Ergänzungen werden im Rahmen der vorliegenden Bebauungsplanände-
rungen in die örtliche Bauvorschrift aufgenommen. 

So wird in der örtlichen Bauvorschrift ergänzt, dass bei An- und Umbauten ausnahmsweise die 
Materialien und Farben der bestehenden Gebäude verwendet werden dürfen. Damit wird 
ermöglicht, dass sich der geplante Anbau harmonisch an das Bestandsgebäude anpasst.  

Außerdem wird im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplanes eine Regelung zur Gestal-
tung der Einfriedung der Müllbereitstellungsfläche ergänzt. 

Durch den Erlass einer örtlichen Bauvorschrift gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 84 NBauO für 
diesen zentralen Ortskernbereich soll ein Einfügen der Gebäude in den Ortskern sichergestellt 
werden. Die örtliche Bauvorschrift setzt jedoch nur einen groben Rahmen für die Gestaltung. 
Sie lässt Bauherren und Planern ausreichend Raum für eigene Gestaltungsvorstellungen.  

Für Haupt- und Nebengebäude werden Gestaltungsvorschriften für Außenwände und Dä-
cher gemacht. Außerdem werden Vorgaben für Werbeanlagen und Einfriedungen gegeben. 
Diese Regelungen sollen dazu führen, dass ein positives Erscheinungsbild erreicht wird.  

Im Einzelnen werden folgende Vorschriften erlassen:  

 Um die regional für alle Dörfer und auch für den Ortskern von Reppenstedt typische 
Backsteinstruktur sicherzustellen, sind mindestens 50 % der Außenwandflächen aus 
Verblendmauerwerk in den Farben Rot bis Rotbraun herzustellen. Verbleibende Au-
ßenwandflächen sind mit Ausnahme der Fenster und Türen in den Farben Weiß bis 
Gelb zu verputzen. Somit können moderne Gestaltungselemente eingefügt werden. 

 Neben den Außenwänden haben die Dächer einen wesentlichen Einfluss auf die Ge-
staltung. Sie sind mit einer Neigung von mindestens 16° zu versehen. Um moderne 
Dachgestaltungen (z.B. Pultdach) und nicht für den Ausbau vorgesehenen Dächer, 
wie sie auch bei Staffelgeschosse verwendet werden, zu ermöglichen, ist von der Fest-
setzung stärkerer Dachneigungen Abstand genommen worden. Die Dachlandschaft 
wesentlich beeinflussende Gestaltungsmerkmale Material und Farbgebung werden 
dafür im Gegenschritt eng gefasst. Als Materialien für Dächer sind nur Tonpfannen 
oder Betonsteine in den Farben Rot bis Rotbraun zulässig. Dacheindeckungen in den 
Farben Anthrazit, Blau oder Grün usw. kommen vermehrt in Mode, würden aber das 
historische Orts- und Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen, zumal die Dachnei-
gung bereits vom historischen Kontext abweicht. Unnatürlich, dominant und damit 
besonders auffällig sind außerdem glänzende Oberflächen, wie sie bei Dachziegeln 
vermehrt angeboten werden. Diese Materialien werden im Interesse eines ruhigen 
und den historischen Bezug berücksichtigenden Ortsbildes ausgeschlossen. Ihre Re-
flektionen beeinträchtigen zum Teil auch das Landschaftsbild. Ausnahmen in der 
Dacheindeckung werden für die aus Klima- und Umweltschutzgründen zu begrüßen-
den Photovoltaikanlagen, Sonnenkollektoren und Dachbegrünungen zugelassen. 

 Da eine ruhige Dachlandschaft wesentlich zu einem positiven Gesamteindruck in der 
Gestaltung beiträgt, sollen sich Dacheinbauten möglichst gut einfügen. Deshalb sind 
Dachgauben nur auf einer Gesamtlänge von 50 % der zuzuordnenden Trauflänge zu-
lässig, wobei die Länge einer einzelnen Dachgaube höchstens 4,0 m betragen darf. 
Der Abstand zwischen den einzelnen Gauben sowie zwischen Gauben und Ortgang 
muss mindestens 2,0 m betragen. Nur so kann erreicht werden, dass größere zusam-
menhängende Dachflächen entstehen, die eine ruhige Dachlandschaft bewirken. 
Damit sich die Dachgauben in die Gesamtgestaltung des Hauses einfügen, sind sie 
aus dem Material der darunter liegenden Außenwände und/oder aus Holz und Glas 
herzustellen. 
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 Bei An- und Umbauten dürfen ausnahmsweise die Materialien und Farben der beste-
henden Gebäude verwendet werden, um eine harmonische Anpassung von An- und 
Umbauten an Bestandsgebäude zu ermöglichen. 

 Werbeanlagen sind in Wohngebieten relativ selten. Umso mehr können sie das Stra-
ßenbild bzw. Ortsbild stören. Deshalb werden verschiedene Vorgaben für Werbeanla-
gen festgesetzt: Die Größe der Werbeanlagen, deren Anbringungshöhe, die Größe 
der Buchstaben und die Art der Beleuchtung sind festgelegt. Außerdem werden Vor-
gaben zu Fahnen und Fahnenmasten getroffen, da diese in der Vergangenheit be-
reits an anderer Stelle zu gestalterischen Störungen geführt haben. Im Bereich des 
Sondergebietes sind mit maximal drei zulässigen Fahnenmasten relativ großzügige 
Werbemöglichkeiten zulässig, damit auf den Dienstleistungsbetrieb entsprechend hin-
gewiesen werden kann. 

 Nebengebäude, Garagen und Carports über 20 m² Grundfläche sind bzgl. der Au-
ßenwände und Dächer den Hauptgebäuden anzupassen oder aus Holz herzustellen. 
Wenn diese Anlagen alternativ mit Flachdach gebaut werden, ist dieses zu begrünen, 
was sich positiv auf das Kleinklima auswirkt. Für Nebengebäude, Carports und Gara-
gen über 36 m² gilt darüber hinaus, dass sie mit Rank- bzw. Kletterpflanzen zu begrü-
nen sind, um gestalterisch weniger störend in Erscheinung zu treten. 

 Für Nebengebäude bis 20 m² bestehen dagegen keine Gestaltungsvorschriften. So 
können Geräteschuppen oder ähnliche das Ortsbild nur untergeordnet beeinflussen-
de Gebäude nach individuellen Vorstellungen errichtet werden. Bei der Flächener-
mittlung der Nebengebäude ist allerdings zu beachten, dass die Flächen von Neben-
gebäuden mit aneinanderstoßenden Wänden addiert werden, da sie als großes zu-
sammengehörendes Gebäude wirken und dementsprechend die oben genannten 
höheren Anforderungen an die Gestaltung erfüllen müssen. 

 Der Sichtschutzzaun der Müllsammelstelle muss eine Höhe von mindestens 1,80 m auf-
weisen und muss mit Kletterpflanzen begrünt werden. Diese Festsetzung wird getrof-
fen, damit sich die Müllsammelstelle, welche direkt im Einfahrtbereich zum Gelände 
liegen wird, gut in das Ortsbild einfügt. Der städtebauliche Vertrag zwischen dem Be-
treiber des Seniorenzentrums und der Gemeinde Reppenstedt wird um eine entspre-
chende Verpflichtung zur Errichtung des Sichtschutzzaunes der Müllsammelstelle er-
gänzt, da es im Bebauungsplan keine Rechtsgrundlage für eine derartige Regelung 
gibt. In der Örtlichen Bauvorschrift des Bebauungsplanes wird die Gestaltung des 
Sichtschutzzaunes geregelt. 

 Der Sichtschutzzaun zum Flurstück 31/156 (Eschenweg Nr. 3) muss eine Höhe von min-
destens 1,70 m und maximal 1,80 m aufweisen und muss begrünt werden. Es wird eine 
Pflanzenliste vorgegeben, welche immergrüne Kletterpflanzen umfasst. Diese Gestal-
tungsvorgaben werden getroffen, um einen ausreichenden und ansprechend gestal-
teten Sichtschutz zu gewährleisten. Der städtebauliche Vertrag zwischen dem Betrei-
ber des Seniorenzentrums und der Gemeinde Reppenstedt wird um eine entspre-
chende Verpflichtung zur Errichtung des Sichtschutzzaunes zum Flurstück 31/156 er-
gänzt, da es im Bebauungsplan keine Rechtsgrundlage für eine derartige Regelung 
gibt. In der Örtlichen Bauvorschrift des Bebauungsplanes wird die Gestaltung des 
Sichtschutzzaunes geregelt. Hiermit wird dem im Rahmen der Öffentlichkeitbeteiligung 
vorgebrachten Vorschlag der Anlieger (Eschenweg Nr. 3), eine Heckenpflanzung/ 
Anpflanzung als Sichtschutz zum Eschenweg 3 vorzusehen, nachgekommen. Da nicht 
genügend Platz für eine Heckenpflanzung auf dem Grundstück vorhanden ist, wird 
ein begrünter Sichtschutzzaun mit immergrünen Pflanzen vorgesehen.   
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6 Hinweise  
6.1 Anzeigepflicht von Bodenfunden 

Da die zur Erweiterung vorgesehene Fläche heute bereits zur Anlieferung dient und damit 
bereits ein Eingriff in den Boden stattgefunden hat, wird nicht davon ausgegangen, dass dort 
Bodenfunde auftreten. Sollten dennoch Sachen oder Spuren geborgen werden, bei denen 
Anlass gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale (Bodenfunde) sind, sind diese gem. § 14 NDSchG 
unverzüglich einer Denkmalbehörde, der Gemeinde oder einem Beauftragten für archäolo-
gische Denkmalpflege (§ 22 NDSchG) anzuzeigen. Sie sind bis zum Ablauf von vier Werktagen 
unverändert zu lassen und vor Gefahren für die Erhaltung zu schützen. Ein entsprechender 
Hinweis wird in den Bebauungsplan aufgenommen.   

6.2 Artenschutz 

Wie bereits in Kapitel 5.6 beschrieben, sind die im Ursprungsbebauungsplan als anzupflanzen 
festgesetzten 6 Linden, welche bereits gepflanzt wurden, zu fällen.  

Gehölzentnahmen sind in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 28. Februar außerhalb der Brut- und 
Setzzeit durchzuführen (§39 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG). Ein entsprechender Hinweis wird in den 
Bebauungsplan aufgenommen. Die Bäume weisen noch geringe Stammumfänge auf und 
enthalten noch keine Höhlen, die als Fortpflanzungs- und Ruhestätten infrage kommen. 

6.3 Lärmschutz 

Die Festsetzungen zum Lärmschutz sind beim Neubau zwingend umzusetzen. Bei der beste-
henden Bausubstanz ist die Einhaltung bestimmter Schalldämmwerte erst bei wesentlichen 
baulichen Änderungen erforderlich. Ein entsprechender Hinweis wird in den Bebauungsplan 
aufgenommen. 

 

7 Hinweise zum Verfahren 
7.1 Ursprungsbebauungsplan 

Mit Rechtskrafterlangung der 1. Änderung des Bebauungsplanes treten die Festsetzungen des 
Ursprungsbebauungsplanes für den Geltungsbereich der 1. Änderung außer Kraft. Ein ent-
sprechender Hinweis wird in den Bebauungsplan aufgenommen. 

7.2 DIN-Normen 

Die in den Festsetzungen des Bebauungsplanes erwähnten DIN-Normen werden im Rathaus 
der Gemeinde Reppenstedt, Dachtmisser Straße, 21391 Reppenstedt, Zimmer 17, während 
der Öffnungszeiten montags bis freitags 08:00 - 12:00 Uhr, außerdem donnerstags 14:00 – 18:00 
Uhr, zur Einsichtnahme bereitgehalten. Somit können Planbetroffene sich vom Inhalt der DIN-
Normen verlässlich und zumutbar Kenntnis verschaffen. Ein entsprechender Hinweis wird in 
den Bebauungsplan aufgenommen. 

7.3 Rechtsgrundlagen 

In dem Bebauungsplan wird auf die dem Bebauungsplan zugrunde liegenden Rechtsgrund-
lagen hingewiesen. 
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8 Weitere Angaben 
8.1 Ver- und Entsorgung 

Die Zuständigkeiten für die Ver- und Entsorgung verteilen sich wie folgt:  

Energieversorgung mit Strom und Erdgas Avacon AG 

Trink- und Brauchwasserversorgung  Wasserbeschaffungsverband Lüneburg Süd, 
Purena 

Löschwasserversorgung Samtgemeinde Gellersen 

Schmutzwasserentsorgung  Samtgemeinde Gellersen 

Abfallentsorgung GfA Lüneburg – gkAöR 

Versorgung mit Fernmeldeeinrichtungen Deutsche Telekom AG 

Die Ver- und Entsorgung kann durch die Erweiterung bestehender Anschlüsse gewährleistet 
werden.  

Brandschutz 
Die Samtgemeinde ist im Plangebiet für die Sicherstellung der Löschwasserversorgung zu-
ständig. Eine ausreichende Löschwasserversorgung wird durch die Samtgemeinde Gellersen 
sichergestellt.  

Außerdem werden für den Brandschutz eine zusätzliche Feuerwehrzufahrt von der L216 sowie 
Aufstellflächen für die Feuerwehr auf dem Grundstück vorgesehen. 

8.2 Erschließung 

Das Plangebiet ist über den Eschenweg erschlossen. Die Anbindung an das überörtliche Ver-
kehrsnetz erfolgt über die Lüneburger Landstraße (L 216). Die im Zuge des Ursprungsbebau-
ungsplanes geplante Aufweitung der L 216 für eine Linksabbiegehilfe wurde bereits umge-
setzt. Auch die damals geplante Verkehrsinsel zur sicheren Überquerung der Lüneburger 
Landstraße besteht bereits. Damit haben Fußgänger die Möglichkeit die Infrastruktureinrich-
tungen südlich der Landesstraße sicher zu erreichen. Um weitere Grundstückszufahrten und 
damit weitere Gefahrenpunkte an der Landesstraße zu vermeiden, wird zur Landesstraße ein 
Zufahrtsverbot festgesetzt (siehe Kapitel 5.4). Lediglich für die Feuerwehr wird die Nutzung des 
heute bestehenden Trampelpfades westlich des Eschenweges zugelassen.  

8.3 Städtebauliche Werte 

Festsetzung Fläche in m² 

Sondergebiet „Pflege und Betreuung“ 5.145 m² 

Fläche für Gemeinschaftsstellplätze/ Sondergebiet 520 m² 

Straßenverkehrsfläche  220 m² 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes insgesamt 5.885 m² 

 

9 In Betracht kommende anderweitige Planungsalternativen 
Die sogenannte „Nullvariante“ kommt nicht als Planungsalternative in Betracht, da die Ge-
meinde Reppenstedt das Angebot an stationärer Pflege/ Tagespflege in zentraler Lage ver-
bessern möchte. Hierfür besteht eine große Nachfrage. 
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Auch andere Standorte kommen alternativ nicht in Betracht. Die geplante Erweiterung des 
bestehenden Senioren-Zentrums in zentraler Lage ist sinnvoll. Darüber hinaus sind andere 
Standorte in gleichartiger Zentralität nicht zu finden.  

Hinsichtlich der Festsetzungen zur Art und zum Maß der baulichen Nutzung und zur Gestaltung 
bestehen keine Planungsalternativen, da der geplante Anbau sich an das Bestandsgebäude 
harmonisch anfügen soll und aus diesem Grund weitgehend die Festsetzungen aus dem bis-
her rechtskräftigen Bebauungsplan übernommen werden.  

10 Umweltbelange 
10.1 Umweltbelange und Eingriffe im beschleunigten Verfahren/ Artenschutz 

§ 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB befreit vom Verfahren der Umweltprüfung, nicht aber von der mate-
riellen Pflicht, die Umweltbelange gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7, Abs. 7, § 1a BauGB in der Abwägung 
zu berücksichtigen. Die erheblichen Umweltauswirkungen sind also auch im beschleunigten 
Verfahren ohne förmliche Umweltprüfung zu ermitteln und in der Planbegründung darzule-
gen. Die Gemeinde muss sich also mit gleicher Intensität mit den Umweltbelangen beschäfti-
gen wie bei Durchführung einer Umweltprüfung. 

Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten im beschleunigten Verfahren in den Fällen des Ab-
satzes 1 Satz 2 Nr. 1 Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten 
sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder 
zulässig. Ein Ausgleich ist daher nicht erforderlich und die Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung 
kann entfallen. In der vorliegenden Bebauungsplanänderung ist dies der Fall, da weniger als 
20.000 m² zulässige Grundfläche festgesetzt werden. Hierzu wird auf die Ausführungen in Kapi-
tel 3 verwiesen.  

Im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB, wie auch für Vorhaben in einem Gebiet mit 
Bebauungsplan nach § 30 BauGB, sind jedoch die Vorschriften des § 44 BNatSchG, den Ar-
tenschutz betreffend, zu berücksichtigen. Potentielle Verstöße gegen das Artenschutzrecht 
(artenschutzrechtliche Verbotstatbestände) werden erst bei Umsetzung der zulässigen Vor-
haben im Geltungsbereich von Bebauungsplänen ausgelöst. D. h. Bebauungspläne müssen 
bereits durch entsprechende Festsetzungen, Regelungen und Hinweise sicherstellen, dass 
zulässige Vorhaben im Rahmen ihrer Umsetzung keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-
stände auslösen. Dies wird im Rahmen des Bebauungsplans Nr. 34 „Ortsmitte IV“, 1. Änderung 
berücksichtigt, indem ein Hinweis auf den einzuhaltenden Zeitraum für die Fällung von Bäu-
men in den Bebauungsplan aufgenommen wird. 

10.2 Eingriffe, Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen 

Mit der Bebauungsplanänderung sind Eingriffe in Natur und Landschaft verbunden. So wird 
die zulässige Versieglung in dem Sondergebiet durch das Heraufsetzen der GRZ II von 0,75 auf 
0,8 geringfügig erhöht. Außerdem wird eine Grünfläche „Parkanlage“ mit einem Sonderge-
biet/Gemeinschaftsstellplätzen überplant. Darüber hinaus sind 6 im Ursprungsbebauungsplan 
als anzupflanzen festgesetzte Bäume zu entnehmen. Die Eingriffe gelten als vor der planeri-
schen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Ein Ausgleich ist daher nicht erforderlich und die 
Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung kann entfallen. Risiken für die Umwelt, zum Beispiel durch Un-
fälle oder Katastrophen, sind nicht zu erwarten. 

Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt 

Durch die nun geringfügig höhere zulässige Versiegelung sowie die Überplanung der Grün-
fläche und die Entnahme der anzupflanzenden Bäume gehen Pflanzenstandorte und poten-
zielle Lebensräume für Tiere verloren. Das Plangebiet weist allerdings ein begrenztes Potenzial 
für Tierlebensräume auf. Der besondere Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG ist bei der Pla-
nung zu berücksichtigen (s.o.). Im Plangebiet ist aufgrund der umgebenden Siedlungsberei-
che und der intensiven Nutzung des Plangebietes selbst durch das KerVita Senioren-Zentrum 
„Reppenstedt“ mit zugehörigen Stellplätzen und Zufahrten generell nicht mit besonders ge-
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schützten Pflanzenarten bzw. mit Fortpflanzungs- und Ruhestätten von wild lebenden Tieren 
der besonders geschützten Arten oder von Europäischen Vogelarten zu rechnen. Die Bäume 
im Osten des Plangebietes können potenziell Fortpflanzungs- und Ruhestätten für geschützte 
Tierarten (insbesondere für Brutvögel) darstellen. Diese Bäume werden aber entsprechend 
dem Ursprungsbebauungsplan als zu erhalten festgesetzt. Die Fällung der 6 kleinen Linden ist 
gemäß § 39 BNatSchG und Hinweis im Bebauungsplan nur außerhalb der Brut- und Setzzeit 
zulässig. Daher ist dieser Eingriff auch mit dem Artenschutz vereinbar. Die Planung lässt bei 
Einhaltung des Zeitraumes zur Beseitigung von Gehölzen außerhalb der Brutzeit keine Verstö-
ße gegen die artenschutzrechtlichen Regelungen des § 44 BNatSchG erwarten.  

Durch die Erhaltungsfestsetzung für größere Bäume im Osten des Plangebietes wird der Ein-
griff in Natur und Landschaft minimiert. Auch die Festsetzung zu Ersatzpflanzungen sowie zur 
Beachtung der DIN 18920 tragen zur Minimierung des Eingriffs bei. Darüber hinaus werden die 
6 zu fällenden Linden durch eine Regelung im städtebaulichen Vertrag zwischen dem Betrei-
ber des Seniorenzentrums und der Gemeinde Reppenstedt durch 6 Baumpflanzungen ersetzt 
(vgl. Kapitel 5.6).  

Fläche, Boden, Wasser 

Durch die Planung wird geringfügig mehr Fläche versiegelt. Der Wasser- und Bodenhaushalt 
wird durch die Versiegelungen beeinträchtigt. Die natürlichen Bodenfunktionen werden be-
einträchtigt und die Grundwasserneubildungsrate vermindert.  

Durch die Festsetzung zur Versickerung des anfallenden Oberflächenwassers auf dem Grund-
stück werden die Auswirkungen auf den Wasserhaushalt minimiert.   

Gleichzeitig wird dem Grundsatz des flächensparenden Bauens durch ein verdichtetes Woh-
nen (mehrgeschossig) als weniger flächenintensiver Haustyp entsprochen.  

Mit der Festsetzung einer für die verdichtete Bauweise ausreichend hohen Grundflächenzahl 
wird ebenfalls dem Anspruch des flächensparenden Bauens Genüge getan.  

Luft, Klima 

Durch die nun zulässigen geringfügig höheren Versiegelungen im Plangebiet kommt es nur zu 
einem geringen Verlust von klimatisch wirksamen Offenbodenflächen. Bodenversiegelung 
und Überbauung bewirken eine geringfügige zusätzliche Erwärmung des Lokalklimas. Die 
Kalt- und Frischluftproduktion der Fläche wird nicht erheblich reduziert. Eine erhebliche nega-
tive Auswirkung der lokalklimatischen Erwärmung ist durch die Planung daher nicht zu erwar-
ten.  

Gründächer, Sonnenkollektoren, Photovoltaikanlagen und andere Anlagen zur Energiege-
winnung sind nach der örtlichen Bauvorschrift allgemein zulässig. Hierdurch wird ein Beitrag 
zum Klimaschutz ermöglicht. Auch die Erhaltung der Bäume wirkt sich positiv auf das Klima 
und die Reinhaltung der Luft aus.  

Landschaft 

Durch die Inanspruchnahme einer bisherigen Grünfläche zum Bau von Stellplätzen wird ein 
Eingriff in das Orts- bzw. Landschaftsbild vorgenommen, dem jedoch überwiegend kein be-
sonderer Schutzbedarf zukommt. Der Anbau ist auf einer heute bereits überwiegend versie-
gelten Fläche geplant. Die Fläche wird derzeit als Stellplatz genutzt. 

Durch das Zusammenwirken der Festsetzungen für GRZ, GFZ, Geschossigkeit und maximale 
Gebäudehöhe sowie durch die Festsetzung einer örtlichen Bauvorschrift wird der Eingriff in 
das Orts- und Landschaftsbild reduziert, da sich der geplante Anbau in die vorhandene Um-
gebung einfügt und nicht als Fremdkörper wirkt. 

Außerdem minimiert die Erhaltungsfestsetzung für Bestandsbäume den Eingriff in das Orts- und 
Landschaftsbild. 
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Mensch und seine Gesundheit 

Mit der Planung werden die stationäre Pflege und die Tagespflege im Senioren-Zentrum er-
weitert. Dieses kommt dem Menschen und seiner Gesundheit zugute. 

Die Planung hat keine negativen Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit. 
Durch die Festsetzungen zum Lärmschutz können gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
sowohl im Plangebiet selbst als auch für die umliegende Bebauung gesichert werden. Für 
weitere Informationen hierzu wird auf die Kapitel 4.6, 5.8 und das anliegende schalltechni-
sche Gutachten verwiesen.  

Die Planung eines begrünten Sichtschutzzaunes gegenüber des Flurstücks 31/156 (Eschenweg 
3) kommt den Anliegern zugute. 

Schutzgebiete 

Im Plangebiet und seinem Wirkraum sind keine Schutzgebiete vorhanden. Das westlich an-
grenzende Landschaftsschutzgebiet wird durch die Planung nicht berührt.  

Sach- und Kulturgüter 

Sach- und Kulturgüter sind von der Planung nicht betroffen.  
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Der Rat der Gemeinde Reppenstedt hat den Bebauungsplan Nr. 34 „Ortsmitte IV“ 1. Ände-
rung mit örtlicher Bauvorschrift in seiner Sitzung am 17.12.2020 als Satzung sowie die dazuge-
hörige Begründung beschlossen. 

 

 

Reppenstedt, den 01.02.2021 

 

 

gez. S. Gärtner 

Gemeindedirektor 
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Soweit im Rahmen der Beurteilung verwaltungsrechtliche Gesichtspunkte angesprochen 

werden, erfolgt dies grundsätzlich unter dem Vorbehalt einer juristischen Fachprüfung, die 

nicht Gegenstand der schalltechnischen Sachbearbeitung ist 

Dieses Gutachten umfasst: 30 Seiten Text 
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1. Auftraggeber 

 GEMEINDE REPPENSTEDT 

 Dachtmisser Straße 1 

 21391 Reppenstedt 

2. Aufgabenstellung dieses Gutachtens 

Mit der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 34 „Ortsmitte IV“ sollen die planungs-

rechtlichen Voraussetzungen für die Erweiterung des bereits bestehenden 

Seniorenhauses KERVITA geschaffen werden. Der Änderungsbereich ist Teil eines 

Sondergebietes (SO BauNVOi) mit der Zweckbestimmung „Pflege und Betreuung“. 

Da das zu betrachtende Areal durch Straßenverkehrslärm von der Lüneburger 

Straße (L 216) sowie dem östlich angrenzenden Eschenweg betroffen ist, soll im 

Rahmen der anstehenden städtebaulichen Planung zunächst die Immissions-

belastung durch Straßenverkehrslärm ermittelt und beurteilt werden. 

Zusätzlich zu den auf den Untersuchungsbereich einwirkenden Straßenverkehrs-

geräuschen sollen die durch die geplante Nutzung (Umstrukturierung des 

bestehenden Betriebsgeländes) zu erwartenden Geräuschimmissionen im Bereich 

der benachbarten, schutzwürdigen Bauflächen auf der Grundlage der aktuellen 

Planung ermittelt und beurteilt werden. In diesem Zusammenhang sind ins-

besondere die Geräusche durch Ladevorgänge, Lkw-und Pkw-Fahrstrecken, eine 

Müllsammelstelle sowie eine neu geplante Stellplatzanlage auf der Ostseite des 

Eschenweges zu untersuchen. Dabei wird das vorliegende Bebauungskonzept vom 

05.07.2018 als „Nutzungsbeispiel“ bzw. „Bebauungsentwurf“ verstanden. 

Nach den uns vorliegenden Informationen kann nachfolgend davon ausgegangen 

werden, dass im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung keine nennenswerte 

Geräusch-Vorbelastungii durch vorhandene Geräuschquellen, die in den 

Anwendungsbereich der TA Lärm fallen, zu beachten ist. 

Der Beurteilung der Geräuschsituation werden die ORIENTIERUNGSWERTE gemäß 

Beiblatt 1 zu DIN 18005iii zugrunde gelegt.  
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Im Hinblick auf die auf das Plangebiet einwirkenden Straßenverkehrsgeräusche 

werden die Lärmpegelbereiche gem. DIN 4109iv als Bemessungsgrundlage für den 

erforderlichen passiven (baulichen) Schallschutz angegeben. Diese wurden bisher 

nicht im Bebauungsplan festgesetzt. Detaillierte Einzelfallregelungen wie z. B. 

konkrete Vorgaben bzgl. der baulichen Ausführung künftig entstehender Gebäude 

o. ä. sind dagegen regelmäßig nicht Gegenstand schalltechnischer Unter-

suchungen zu Bauleitplanverfahren. 

Für die Beurteilung der Lärmimmissionen des Betriebsgrundstückes bzw. der neu 

geplanten Stellplatzanlage werden zusätzlich die Regelungen der TA Lärmv  

herangezogen. Im Falle einer ORIENTIERUNGSWERT-Überschreitung i.V. mit der 

geplanten Nutzung des Betriebsgrundstücks bzw. des neu geplanten Parkplatzes 

werden Lärmminderungsmaßnahmen diskutiert. 

3. Örtliche Verhältnisse 

Die örtliche Situation ist dem Übersichtsplan der Anlage 1 zu entnehmen. Der 

Änderungsbereich des Bebauungsplanes ist dort ebenso dargestellt, wie die hier zu 

untersuchenden Straßenabschnitte der L 216 und des Eschenweges. 

Der Bebauungsplan Nr. 34 befindet sich innerhalb der Ortslage von Reppenstedt, 

nördlich der Lüneburger Landstraße (L 216), östlich der Dachtmisser Straße. Das 

zu betrachtende Areal der 1. Änderung liegt am Südrand des Bebauungsplans 

unmittelbar nördlich der Lüneburger Landstraße, im Bereich des Eschenweges. 

In der Abbildung 1 ist der vorliegende Bebauungsentwurf für den geplanten Anbau 

des KERVITA Senioren-Zentrums in einer verkleinerten Kopie wiedergegeben. 

Geplant ist ein III-geschossiger Anbau mit einem ausgebauten Spitzboden in dem 

Umkleidebereiche für Damen und Herren und keine schutzwürdigen Wohnräume 

untergebracht sind. Die im Rahmen der Planung nachzuweisenden Stellplätze 

sollen zum Großteil auf einer Fläche östlich des Eschenweges untergebracht 

werden. Die Erschließung der Stellplätze ist aus westlicher Richtung über den 

Eschenweg geplant. Nördlich hiervon befinden sich bereits Stellplätze, welche den 

Wohngebäuden (mit jeweils mehreren Wohneinheiten) Eschenweg Nr. 2, 3 und 4 

zuzuordnen sind. 



- 16214/1.Änd. - Bonk-Maire-Hoppmann PartGmbB Seite 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Büro FEDDERSEN ARCHITEKTEN, Helmholtzstraße 2-9, 10587 Berlin 
  Konzeptstudie KERVITA Senioren-Zentrum „Reppenstedt“ / 05.07.2018 

Die durch die Nutzung des Betriebsgrundstückes bzw. des neu geplanten 

Parkplatzes am stärksten betroffene Nachbarbebauung befindet sich unmittelbar 

nördlich (s.o.) und östlich der Fläche des Betriebsgeländes (vgl. Anlage 1). 

Das Wohngebäude Eschenweg Nr. 3 befindet sich ebenfalls im o.a. Sondergebiet 

„Pflege und Betreuung“. Gemäß textlicher Festsetzung Punkt 1.1 des Bebauungs-

plans Nr. 34 (Satzungsbeschluss Oktober 2008) ist der Schutzanspruch des 

Sondergebietes „Pflege und Betreuung“ dem eines Mischgebietes gemäß 

DIN  18005 – Teil 1 „Schallschutz im Städtebau“ gleichzusetzen. 

Die Wohngebäude Eschenweg Nr. 2 und 4 sowie die Flächen nördlich des 

Sondergebietes liegen auch innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans 

Nr. 34 der in diesem Bereich ein allgemeines Wohngebiet (WA BauNVO) festsetzt. 

Die in der Abbildung 1 dargestellten Gebäude auf der Südseite des KERVITA-

Gebäudekomplexes befinden sich im Geltungsbereich des Bebauungsplan Nr. 17 

„Ortsmitte 2“, der hier ein MI-Gebiet ausweist. 

Abbildung 1 

geplanter Anbau 
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Für das Gebäude Lüneburger Landstraße Nr. 19 ist nach den uns vorliegenden 

Informationen ebenfalls der Schutzanspruch eines Mischgebietes (MI) zu 

berücksichtigen. 

Im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 34 bzw. dem 

geplanten Bau eines Linksabbiegers im Zuge der Lüneburger Landstraße sowie 

dem Neubau der Erschließungsstraße Eschenweg (Jahr 2008) und dem geplanten 

Ausbau der Lüneburger Straße (L 216), wurden in unserem Hause bereits 

schalltechnische Untersuchungen durchgeführt. 1 

Die Lage der Quellen auf dem Betriebsgelände, die Lage der neu geplanten 

Stellplätze sowie die Lage der Immissionsorte (Aufpunkte, Beurteilungspunkte) ist 

der Anlage 2 zu entnehmen. 

4. Hauptgeräuschquellen 

4.1 Berechnung der Emissionspegel von Straßen 

Die Berechnung der Emissionspegel von Straßen erfolgt auf der Grundlage der 

RLS-90 vi
 unter Berücksichtigung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, der 

Fahrbahnoberfläche und der durchschnittlichen, täglichen Verkehrsstärke (DTV) 

einschließlich Lkw-Anteil. 

Abstimmungsgemäß werden die Verkehrsmengen aus den schalltechnischen 

Untersuchungen unseres Büros 

• BMH Nr. 10137 (Gutachten zum geplanten Ausbau der Lüneburger Straße/ 
Verkehrsuntersuchung Büro Hinz 2 zur Umgestaltung des Ortskerns in 
Reppenstedt) 

• sowie der schalltechnischen Untersuchung BMH Nr. 08133f (Gutachten zum 
Bebauungsplans 34 „Ortsmitte IV“ Q. Neubau einer Erschließungsstraße) 

übernommen. 

 

                                            
1 Schalltechnische Untersuchungen BMH Nr. 08133 und 08133/I sowie BMH Nr. 10137 
2 Zukunftsorientierte Verkehrsplanung, BÜRO DIPL.-ING ULFERT HINZ, Elkartallee 3, 

30137 Langenhagen 
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In dem zu betrachtenden Teilstreckenabschnitt der Lüneburger Landstraße (L 216) 

ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf vzul = 50 km/h und im Zuge des 

Eschenweges auf vzul = 30 km/h begrenzt. 

Die Längsneigung der Straßenabschnitte ist überall kleiner als 5%, so dass der 

Pegelzuschlag DStg nicht in Ansatz zu bringen ist.  

Die Straßenoberfläche der Lüneburger Landstraße (L 216) besteht aus Asphalt, die 

des Eschenweges im ersten Abschnitt ebenfalls. In ca. 20 m Entfernung zur L 216 

beginnt der gepflasterte Teil des Eschenweges. Für die asphaltierten Fahrbahn-

oberflächen der Straßen beträgt der Korrekturwert DStrO = 0 dB(A). Für die 

gepflasterte Fahrbahnoberfläche des Eschenweges ist DStrO = 3 dB(A) in Ansatz zu 

bringen. 

In der folgenden Tabelle sind für die angesprochenen Straßen die Verkehrsstärken 

(DTV und Lkw-Anteil3) sowie Emissionspegel (Lm,E) im Prognosefall aufgeführt: 

Tabelle 1 Verkehrsmengen und Emissionspegel (Prognosefall) 

Straßen- 
abschnitt 

DTV2025 
[Kfz/24h] 

MT 
[Kfz/h] 

MN 
[Kfz/h] 

pT 
[%] 

pN 
[%] 

vPkw 
[km/h] 

vLkw 

[km/h] 
Lm,E,T 

[dB(A)] 
Lm,E,N 

[dB(A)] 

[1] 13.500  810  108  5,0  2,5 50 50 63,0 53,0 

[2] 800    46      8  2,1  0,5 30 30 46,6 38,0 

[3] 800     46      8  2,1  0,5 30 30 49,6 41,0 

In den Tabellen 1 und 2 bedeutet: 

Straße: betrachteter Straßenabschnitt 
 [1] := L 216 östlich An der Eulenburg (Prognose 2025) 
 [2] := Eschenweg asphaltiert (Prognose 2020) 

  [3] := Eschenweg gepflastert (Prognose 2020) 

 

DTV durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke in Kfz/24h im Prognosefall 
MT maßgebende stündliche Verkehrsmenge (tags) in Kfz/h        
MN maßgebende stündliche Verkehrsmenge (nachts) in Kfz/h        
pT % maßgebender Lkw-Anteil tags   ( 6,00 - 22,00 Uhr) in %        
pN % maßgebender Lkw-Anteil nachts (22,00 -  6,00 Uhr) in %        
vPkw zulässige Höchstgeschwindigkeit für Pkw in km/h              
vLkw zulässige Höchstgeschwindigkeit für Lkw in km/h                   
Lm,E,T berechneter EMISSIONSPEGEL (tags) in dB(A)                         
Lm,E,N berechneter EMISSIONSPEGEL (nachts) in dB(A)                       

                                            
3  Gem. RLS-90 werden alle Fahrzeuge über 2,8t als „Lkw“ eingestuft. 
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Hinweis: Der DTV-Wert geht logarithmisch in die Berechnung des Emissionspegels ein; damit führt 

eine Abweichung in der Verkehrsmengenannahme von 25 % lediglich zu einer Pegeländerung von 

1 dB(A) im Emissionspegel. Bei einer Abweichung in der Verkehrsprognose von 10 % bleibt die 

Pegeländerung im Emissionspegel kleiner als 0,5 dB(A). 

Die Lichtsignalanlage im Kreuzungsbereich Lindenweg/ Lüneburger Landstraße 

(L 216) hat abstandsbedingt schalltechnisch keinen Einfluss mehr auf die hier zu 

betrachtende Fläche der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 34 (Abstand > 100 m). 

4.2 Hauptgeräuschquellen Betriebsgelände 

4.2.1 Vorbemerkung 

Zur Bestimmung der zu erwartenden Beurteilungspegel sind neben der gesamten 

Betriebszeit die tatsächliche Einwirkzeit einzelner Geräusche und die Anzahl der 

verschiedenen Einzelvorgänge zu beachten. Der Schallleistungs- Beurteilungs-

pegel LwAr einer Geräuschquelle errechnet sich gemäß: 

LwAr = LwA + 10·lg  tE/tr 

Dabei ist tE die Einwirkzeit, in der der Schallleistungspegel auftritt; tr der Bezugs-

zeitraum in gleichen Zeiteinheiten. Nach den Regelungen der TA Lärm ist für 

Bauflächen mit dem Schutzanspruch eines allgemeinen Wohngebietes oder höher 

(WA, WR,...) an Werktagen für die Zeit von 6.00 bis 7.00 Uhr bzw. 20.00 bis 

22.00 Uhr ein sogen. „Pegelzuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit“ 

zu berücksichtigen. Der entsprechende Zuschlag für die ruhebedürftigen Zeiten wird 

im Rahmen der Ausbreitungsrechnung berücksichtigt. In der Beurteilungszeit 

nachts (22.00 bis 6.00 Uhr) ist entsprechend den Regelungen der TA Lärm die so 

genannte ungünstigste Nachtstunde maßgeblich. 
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4.2.2 Parkplatzlärm 

Die immissionsrelevanten Emissionspegel der bestehenden und geplanten Pkw-

Stellplätze werden auf der Grundlage der PARKPLATZLÄRMSTUDIE vii
 ermittelt. 

Nachfolgend werden die Emissionen der im Freien angeordneten Stellplätze 

(Anwohner-, Mitarbeiter- und Besucherstellplätze) nach dem sog. Sonderfall-

verfahren - getrennt für das Ein- und Ausparken sowie den Parksuch- und Durch-

fahrverkehr - berechnet. Das Verfahren kann angewendet werden, wenn sich das 

Verkehrsaufkommen – wie im vorliegenden Fall - in den Fahrgassen aufgrund der 

Parkplatzgeometrie oder anderer Vorkenntnisse einigermaßen genau abschätzen 

lässt. In diesem Fall gilt folgender Zusammenhang: 

( ) )(lg100 AdBNBKKLL
IPAWwAr

⋅⋅+++=  

In der Gleichung bedeuten: 

LwAr     Schallleistungs-Beurteilungspegel aller Vorgänge auf dem Parkplatz (einschließlich Durchfahranteil); 

LW0 = 63 dB(A) = Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung/h auf einem P+R – Parkplatz 
   (nach Tabelle 30 im Abschnitt 7.1.5 der Studie); 

KPA = Zuschlag für die Parkplatzart (nach Tabelle 34 der Studie); 

KI = Zuschlag für die Impulshaltigkeit (nach Tabelle 34 der Studie); 

B = Bezugsgröße (Anzahl der Stellplätze, Netto-Verkauffläche...); 

N = Bewegungshäufigkeit (Bewegungen je Einheit der Bezugsgröße und Stunde). Falls für N keine 
   exakten Zählungen vorliegen, sind sinnvolle Annahmen zu treffen. Anhaltswerte für N sind in 
   Tabelle 33 der Studie zusammengestellt; 

B·N = alle Fahrzeugbewegungen je Stunde auf der Parkplatzfläche; 

Neben den bereits erläuterten Kennwerten LwAr, LwO, B und N sind die Zuschläge KI 

bzw. KPA, wie folgt zu berücksichtigen: 

Tabelle 2: Zuschläge für verschiedene Parkplatztypen (Auszug) 

 
Parkplatzart (Pkw-Parkplätze) 

Zuschläge in dB(A) 

KPA KI 

P+R-Parkplätze, 
Parkplätze an Wohnanlagen, 
Besucher- und Mitarbeiterparkplätze, 
Parkplätze am Rand der Innenstadt  

 

0 

 

4 

Bei den folgenden Berechnungen werden für die Stellplätze [P1] bis [P5] die Pegel-

zuschläge für den „Parkplatztyp“ Besucher- und Mitarbeiterstellplätze mit KPA = 

0 dB(A) und KI = 4 dB(A) angesetzt. Auf dem Betriebsgelände des KERVITA 
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SENIOREN-ZENTRUMS sind 7 Stellplätze zu beachten. 13 zusätzliche Einstellplätze 

(EP) sind im Bereich der östlich neu geplanten Stellplatzfläche vorgesehen. 

Für die zu betrachtenden, insgesamt 20 Pkw-Einstellplätze (EP) wird nachfolgend 

am Tag, im Sinne eines konservativen Ansatzes, von 0,4 Bew/EP·h ausgegangen 

(vgl. PARKPLATZLÄRMSTUDIE: Wohnanlage/Parkplatz (oberirdisch)). Dies entspricht 

6,4 Bewegungen pro Einstellplatz am Tag (gesamt: rd. 8 Bew/h und 128 Bew/tags). 

Die Emissionspegel für die in der Anlage 1 dargestellten Parkplatzbereiche 

errechnen sich mit den emissionswirksamen Eingangsgrößen zu: 

Tabelle 3: Emissionspegel der Parkplatzbereiche tags 

Bereich Anz. EP Gleichung LwAr tags [dB(A)] 

P1 2 63 + 4 + 10·lg (2 EP � 0,4 Bew./h) 66,0 

P2 2 63 + 4 + 10·lg (2 EP � 0,4 Bew./h) 66,0 

P3 2 63 + 4 + 10·lg (2 EP � 0,4 Bew./h) 66,0 

P4 1 63 + 4 + 10·lg (1 EP � 0,4 Bew./h) 63,0 

P5 4 63 + 4 + 10·lg (4 EP � 0,4 Bew./h) 69,0 

P6 5 63 + 4 + 10·lg (5 EP � 0,4 Bew./h) 70,0 

P7 4 63 + 4 + 10·lg (4 EP � 0,4 Bew./h) 69,0 

Bei den Stellplätzen [P1] bis [P4] handelt es sich um zwei Stellplätze für Mitarbeiter 

[P1], einen Arztparkplatz sowie einen Behindertenstellplatz [P2], einen Einstellplatz 

für Taxi und den Ambulanten Dienst [P3], sowie einen weiteren Mitarbeiterstellplatz 

[P4], welche sich direkt am Gebäude des Seniorenzentrums befinden. 

Aufgrund der geringen Abstände zwischen den vorgenannten Stellplätzen und der 

nächstgelegenen schutzwürdigen Bebauung (Eschenweg 3 und Weidenring 24) 

kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch „kurzzeitige Einzelereignisse“ der 

zulässige Maximalpegel überschritten wird (Ergebnis einer Nebenrechnung). Aus 

diesem Grund wird nachfolgend davon ausgegangen, dass in der Zeit zwischen 

22.00 Uhr und 6.00 Uhr keine Mitarbeiter Park- und Fahrbewegungen in diesem 

Bereich stattfinden (► weitergehende Ausführungen vgl. Abschnitte 5.2.2 und 6.2.3). 

Für die auf der Ostseite des Eschenweges gelegenen Stellplätze [P5] bis [P7] wird 

im Sinne einer konservativen Annahme für die zu betrachtende ungünstigste 

Nachtstunde von insgesamt 4 Bewegungen ausgegangen. 
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Tabelle 4: Emissionspegel der Parkplatzbereiche ungünstigste Nachtstunde 

Bereich Anz. EP Gleichung LwAr tags [dB(A)] 

P5 2 63 + 4 + 10·lg (4 EP � 0,3 Bew./h) 67,8 

P6 2 63 + 4 + 10·lg (5 EP � 0,3 Bew./h) 68,8 

P7 6 63 + 4 + 10·lg (4 EP � 0,3 Bew./h) 67,8 

Die Teilemissionen aus dem Bereich der Pkw-Fahrgassen werden auf der 

Grundlage der RLS-90 berechnet; dabei soll der Korrekturterm DStrO durch KStrO wie 

folgt ersetzt werden: 

� 0 dB(A) für asphaltierte Fahrgassen 

� 1,0 dB(A) bei Betonsteinpflaster mit Fugen ≤ 3 mm 
� 1,5 dB(A) bei Betonsteinpflaster mit Fugen > 3 mm 

Nach den vorliegenden Informationen wird nachfolgend für die Fahrgasse auf dem 

Betriebsgelände, sowie die Stellplätze östlich des Eschenweges von Beton-

steinpflaster mit KStrO = 1,5 dB(A) ausgegangen. 

Die Formeln der RLS-90 gelten für den Geschwindigkeitsbereich zwischen 30 km/h 

und 130 km/h. Im vorliegenden Fall wird daher für die Berechnung der Emis-

sionspegel der Fahrstrecken eine Geschwindigkeit von 30 km/h angesetzt, auch 

wenn vorausgesetzt werden kann, dass diese Fahrzeuggeschwindigkeit im Bereich 

der Stellplätze regelmäßig unterschritten wird. 

Tabelle 5: Emissionspegel der Fahrgassen 

Fahrstrecke Fahrbewegungen *) 
je Stunde tags/ung. Nstdt. 

LwAr` in [dB(A)] 
tags 

LwAr` in [dB(A)] 
ung. Nachtstunde 

FPkw 1 3 / - (An-/ Abfahrten) 53,8 -- 

FPkw 2 2 / - (An-/ Abfahrten) 52,1 -- 

FPkw 3 6 / 4 (An-/ Abfahrten) 56,8 55,1 

FPkw 4 4 / 4 (An-/ Abfahrten) 55,1 55,1 

  *): Fahrbewegungen aufgerundet 
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Im Hinblick auf die nach Nr. 6.1 der TA Lärm ebenfalls zu untersuchenden kurz-

zeitigen Geräuschspitzen werden entsprechend der o.a. Studie folgenden mittleren 

Maximalpegel berücksichtigt: 

Tabelle 6: - Mittlere Maximalpegel in 7,5 m Entfernung - 

 Beschleunigte 
Abfahrt bzw. 
Vorbeifahrt 

Türenschließen 
Heck- bzw. Koffer-

raumklappen-
schließen 

Druckluftgeräusch 

Pkw 
67 62)  

(Messung 1984) 
72 

(Messung 1999) 
74 

(Messung 1999) 
- 

Motorrad 
73 

(Messung 1999) 
- - - 

Lkw 
79 

(Messung 2005) 
73 

(Messung 2005)  
- 

78 
(Messung 2005) 

alle Pegelwerte in dB(A) 
62) Siehe 3. Auflage der Parkplatzlärmstudie, Tabelle 6 

4.2.3 Anlieferung / Entsorgung 

Bei den Vorgängen Anlieferung und Entsorgung handelt es sich um typische LKW-

Fahrgeräusche wie sie in einer Studie der Hessischen Landesanstalt für Umweltviii 

beschrieben werden. 

Es kommen überwiegend kleine Lkw zum Einsatz (► Wäsche, Medikamente, 

Nahrungsmittel etc.). Dabei kann nach Mitteilung des Betreibers (KERVITA) davon 

ausgegangen werden, dass die Anliefervorgänge und Entsorgungsvorgänge 

ausschließlich in der Beurteilungszeit tags, d.h. zwischen 6.00 und 22.00 Uhr an 

Werktagen statt finden. Die Anfahrten im Bereich der Anlieferung/Entsorgung sind 

als Rangierbewegungen (fahren mit erhöhter Drehzahl in den unteren Gängen) zu 

beurteilen. 

In der o.g. Studie wird für LKW mit einer Motorleistung < 105 kW ein längen-

bezogenes Fahrgeräusch von 62 dB(A) genannt. Für leistungsstärkere LKW 

beträgt der längenbezogene Emissionskennwert 63 dB(A). 

Für Rangiergeräusche ist unter Beachtung der o.g. Studie ein mittlerer Schall-

Leistungspegel anzusetzen, der etwa 3 bis 5 dB(A) über dem Schall-Leistungspegel 

des eigentlichen Fahrgeräusches der LKW liegt. Nachfolgend wird für LKW mit 

folgenden mittleren längenbezogenen Schall-Leistungspegeln gerechnet: 
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LwA´(Fahren) = 62 dB(A) (Lkw klein), 

LwA´(Fahren) = 63 dB(A) (Lkw groß), 

LwA´(Rangieren)  = 67 dB(A). 

Nach den uns vorliegenden Informationen ist in Verbindung mit dem 

SENIORENZENTRUM von maximal 5 Lkw-Anlieferungen bzw. Entsorgungsvorgängen 

mit kleinen Lkw, sowie zusätzlich einer Müllentsorgung (1 Lkw groß) am Tag aus-

zugehen. 

Unter Beachtung der vorgenannten Anlieferungen tags ergeben sich folgende 

längenbezogene Schall-Leistungs-Beurteilungspegel: 

Fahrstrecke Lkw [FLkw1] / [FLkw2] LwAr´  : 62 + 10·lg 
5
/
16  

= 56,9 dB(A) 

       LwAr´  : 63 + 10·lg 
1
/
16  

= 51,0 dB(A) 

Rangieren Lkw [R]   LwAr´  : 67 + 10·lg 
6
/
16  

= 62,7 dB(A) 

In Verbindung mit dem möglichen Betrieb einer Rückfahrwarneinrichtung beim 

Rückwärtsfahren der Lkw ist nach Literaturangaben im Mittel ein Schallleistungs-

pegel von LWA = 99 dB(A) zu beachten. Für die Ton- bzw. Informationshaltigkeit 

dieses Geräusches wird ein Pegelzuschlag von 3 dB(A) angesetzt. Darüber hinaus 

wird i.S. einer konservativen Annahme davon ausgegangen, dass diese akustische 

Warneinrichtung je Lkw-Anlieferung für die Dauer von 30 sec eingesetzt wird. Die 

entsprechenden Schallleistungs-Beurteilungspegel betragen: 

Rückfahrwarner Lkw [RFW] LwAr´: 102 + 10·lg 
6·30

/
57600  

= 76,9 dB(A). 

Die Ware wird i.d.R. zum überwiegenden Teil mit Rollwagen transportiert. 

Entsprechend den Ergebnissen einer Studie des Hessischen Landesamtes für 

Umwelt und Geologie aus dem Jahre 2005 sind beim Einsatz von Rollcontainern an 

so genannten Außenrampen (Rampen ohne Ladeschleuse) typische Schall-

Leistungspegel zwischen 77 dB(A) und 78 dB(A) je Vorgang maßgebend. 
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Tabelle 7: Schall-Leistungspegel bei der Be-/ Entladung an Außenrampen 

Vorgang Zustand Einwirkzeit LwAT,1h je 

Ereignis 

S LwAmax 

Palettenhubwagen über Lade-

bordwand 

Voll 

< 5 sec. 

88,0 1,2 116 

Leer 89,1 2,5 121 

Palettenhubwagen über stationäre 

Überladebrücke 

Voll 75,9 2,7 104 

Leer 84,9 3,9 113 

Rollcontainer über Ladebordwand Voll 77,4 2,9 111 

Leer 77,8 1,7 112 

S = Standardabweichung  

Bei den folgenden Berechnungen wird ein mittlerer Schall-Leistungspegel von 

78 dB(A) für die Bewegung eines Rollwagens pro Stunde zu Grunde gelegt.  

Unabhängig von der tatsächlichen Ladezeit für einen LKW wird i.S. einer 

Abschätzung zur sicheren Seite nachfolgend von insgesamt 100 Vorgängen am 

Tag (d.h. 20 Bewegungen mit Rollcontainern pro Lkw) ausgegangen. 

Für die eigentlichen Ladevorgänge im Bereich [Ladezone] ergibt sich für insgesamt 

100 Ereignisse tags (t0 = 16 h) folgender Schallleistungs- Beurteilungspegel: 

[Ladezone]  LwAr : 78 + 10·lg 100/16 = 86,0 dB(A) 

Im Sinne eines schalltechnisch ungünstigen Ansatzes wird dabei nachfolgend 1 voll-

ständiger Vorgang (=> 1 Lkw: 2 Fahrbewegungen, Rangieren, Rückfahrwarner und 

20 Vorgänge Rollcontainer) innerhalb der Ruhezeiten (z.B. morgens vor 7.00 Uhr) 

berücksichtigt. 

Für die Entsorgung des Betriebes wird mit einer Abholung von bis zu 3 Müll-

containern (klein) ebenfalls tags (6.00 bis 22.00 Uhr) an Werktagen gerechnet. Dies 

entspricht 6 Vorgängen für das Müllfahrzeug. Unter Berücksichtigung der 

vorgenannten Anzahl der Vorgänge errechnet sich der folgende Schallleistungs-

Beurteilungspegel für die Müllabholung [Müll]: 

[Müll]: LwAr = 84 + 10·lg 6/16 = 79,7 dB(A) 
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Darüber hinaus sind die Motorengeräusche des Müllfahrzeugs während der 

Containerabholung zu berücksichtigen. In der o.g. Studie wird der Schall-

leistungspegel für das Leerlaufgeräusch von Lkw-Motoren mit  

LwA = 94 dB(A) 

angegeben. Unter Berücksichtigung einer Einwirkzeit von teff = 15 Minuten am Tag 

errechnet sich der Schallleistungs-Beurteilungspegel wie folgt: 

[Müll] LwAr = 94 + 10 lg 15/960 = 75,9 dB(A). 

In der Summe ergibt sich damit für die Müllabholung ein Gesamt-Schallleistungs-

Beurteilungspegel von  

[Müll] LwAr = 81,2 dB(A). 

Für die Lkw wird nachfolgend ein Spitzenpegel von LwA,max = 114 dB(A) im Bereich 

der Zufahrt und der Anlieferung/Entsorgung berücksichtigt. Dabei kann ein solcher 

Kennwert bereits als konservativer Ansatz angesehen werden, da – zumal bei 

neueren Fahrzeugen – regelmäßig geringere Geräuschspitzen auftreten. 
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5. Ausbreitungsrechnung 

5.1 Rechenverfahren 

Die Berechnung der Straßenverkehrslärmimmissionen wird nach den Verfahren der 

bereits angesprochenen Richtlinie RLS-90 durchgeführt. Die Ausbreitungsrechnung für 

andere Emittenten (Anlagengeräusche wie Lkw-Fahrgeräusche, Anliefervorgänge, 

ParkplatzgeräuscheQ) erfolgt auf der Grundlage der DIN ISO 9613-2ix. Dabei wird die 

Frequenzabhängigkeit der Geräuschemissionen der maßgebenden Emittenten durch 

Ansatz entsprechender Terzspektren berücksichtigt (frequenzabhängige Berechnung). 

Alle für die Ausbreitungsrechnung wesentlichen Parameter wurden digitalisiert. Für die 

Aufpunkte (Immissionsorte; Beurteilungspunkte) im Bereich der bestehenden 

Bebauung wird eine typische Immissionshöhe hA = 3,0 m über GOK für den EG-

Bereich sowie eine übliche Stockwerkshöhe von 2,8 m berücksichtigt. 

Für Straßenverkehrsgeräusche und Geräuschemissionen auf Pkw-Parkplätzen ist 

richtliniengerecht < hQ > = 0,5 m über OK Fahrfläche zu berücksichtigen. Für Lkw-

Fahrzeuge wird eine Quellpunkthöhe von: 

Fahr- und Ladegeräusche Lkw  hQ = 1,0 m (über Geländehöhe) 

angesetzt. Die Lage der Geräuschquellen ist in der Anlage 2 dargestellt. 

Das Kriterium für die Betrachtung flächenhafter oder linienförmiger Geräusch-

emissionen wird im Sinne der angesprochenen Norm ebenso beachtet wie der Einfluss 

von Bodeneffekten (u.a. „schallharte“ Oberflächen im Bereich der Ladezone, der Pkw-

Stellplätze und Fahrwege). Alle für die Schallausbreitung wesentlichen Gegebenheiten 

werden im Ausbreitungsmodell berücksichtigt. 

Berechnet werden jeweils die durch die im Abschnitt 4 genannten Geräuschquellen 

verursachten Mittelungspegel getrennt für die BEURTEILUNGSZEITEN von 6.00 - 22.00 Uhr 

(tags) und 22.00 - 6.00 Uhr (nachts). Dabei wird bei „Anlagengeräuschen“ i.S. der 

Regelungen der TA Lärm auf die ungünstigste Nachtstunde (volle Nachtstunde mit dem 

höchsten Beurteilungspegel) abgestellt. Die i.S. einschlägiger Beurteilungsverfahren zu 

beachtenden Pegelzuschläge (z.B. Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter 

Empfindlichkeit nach 6.5 der TA Lärm) werden im jeweiligen Einzelfall berücksichtigt. 

Die Berechnungen wurden mithilfe des Rechenprogramms soundPLAN
x
 durchgeführt. 
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5.2 Rechenergebnisse 

5.2.1 Straßenverkehrslärm 

In der Anlage 3 ist die Situation durch Straßenverkehrslärm für den Änderungs-

bereich des Bebauungsplans Nr. 34 flächenhaft in Form sogenannter Lärmkarten 

dargestellt. Die Lärmkarten sind wie folgt geordnet: 

Tabelle 8 - Rechenergebnisse, Lärmkarten Straßenverkehrslärm 

Anlage 
Nr. 

Blatt 
Nr. 

Beurteilungs-
zeit  

Immissions- 
höhe 

Kennwert, Ausbreitungssituation 

3 

1 tags Freiflächen 
Mittelungspegel Lm 

bei freier Schallausbreitung 

2 tags 
Erdgeschoss 

Mittelungspegel Lm 

bei freier Schallausbreitung 3 nachts 

4 tags 
2.Obergeschoss 

Mittelungspegel Lm 

bei freier Schallausbreitung 5 nachts 

Die Ergebnisse in Höhe des 1. Obergeschoss sind mit denen im Erdgeschoss 

vergleichbar. Aus diesem Grund werden die Ergebnisse nachfolgend nicht 

gesondert dargestellt. 

In Anlage 3, Blatt 6 sind die unter Beachtung der beschriebenen Immissions-

situationen durch Straßenverkehrslärm abgeleiteten maßgeblichen Außenlärm-

pegel und LÄRMPEGELBEREICHE im Sinne von Abschnitt 5 der DIN 4109 dargestellt. 

Für die Festsetzung der Lärmpegelbereiche wird die Situation ohne den Einfluss 

vorhandener oder künftiger Baukörper zugrunde gelegt („freie Schallausbreitung“ 

im Plangebiet). Dies beschreibt in jedem Fall die schalltechnisch ungünstigste 

Situation und deckt dazu eventuelle Veränderungen im Gebäudebestand für die 

Zukunft mit ab. Eventuelle Festsetzungen zum passiven Schallschutz betreffen 

dabei alle künftigen, genehmigungspflichtigen Neu- und Umbauten im 

Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 34. 

Zusätzlich zu den o.a. flächenhaften Lärmkarten wird die Situation für den neu 

geplanten Anbau auch anhand sogenannter Gebäude-Lärmkarten, welche die 

Mittelungspegel an den Fassaden der geplanten Bebauung angeben, dargestellt. 

Die entsprechenden Ergebnisse der Berechnungen der Gebäude-Lärmkarten sind 

der Anlage 4 zu entnehmen. 
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Tabelle 9 - Rechenergebnisse, Gebäudelärmkarte Straßenverkehrslärm 

Anlage 
Nr. 

Blatt 
Nr. 

Beurteilungs-
zeit  

Immissions- 
höhe 

Kennwert, Ausbreitungssituation 

4 

1 
tags 

Erdgeschoss 
Mittelungspegel Lm 

bei freier Schallausbreitung nachts 

2 
tags 

1.Obergeschoss 
Mittelungspegel Lm 

bei freier Schallausbreitung nachts 

3 
tags 

2.Obergeschoss 
Mittelungspegel Lm 

bei freier Schallausbreitung nachts 

Für die sogen. Raster-Lärmkarten erfolgt die Berechnung des Immissionspegels 

jedes Rasterpunktes über den Vollkreis, so dass der gleichzeitige Schalleintrag aus 

„allen Richtungen“ berücksichtigt wird. Dem gegenüber wird bei der Berechnung der 

Immissionsbelastung einzelner Aufpunkte durch Gebäude-Lärmkarten der tat-

sächliche Winkelbereich des Schalleintrags (i.d.R. 180°) berücksichtigt. Aus diesem 

Grunde können sich Abweichungen von etwa 3 dB(A) zwischen der flächenhaften 

Darstellung in den Raster-Lärmkarten und der numerischen Einzelberechnungen 

(z.B. mit Hilfe von Gebäude-Lärmkarten) ergeben. 

5.2.2 KERVITA SENIOREN-ZENTRUM 

In den Anlagen 5A und 5B sind die BEURTEILUNGSPEGEL aufgeführt, die sich bei 

Ansatz der im Abschnitt 4.2 hergeleiteten Emissionspegel und beschriebenen 

Randbedingungen ergeben.  

Die Teilschallpegel der einzelnen Quellen für ausgewählte Immissionsorte in der 

Beurteilungszeit tags sind in der Anlage 5C aufgeführt. In der ungünstigsten 

Nachtstunde sind nach den uns vorliegenden Informationen ausschließlich Pkw-

Park- und Fahrvorgänge i.V. mit dem zu betrachtenden Senioren-Zentrum zu 

berücksichtigen. In den am stärksten betroffenen Aufpunkten (1d) und (1e) sind die 

Stellplatzbereiche [P1] und [P2] pegelbestimmend (vgl. Anlage 5D).  

Die Emissionsbereiche der einzelnen Quellen sowie die Lage der Immissionsorte 

sind der Anlage 2 zu entnehmen. In den Tabellen der Anlagen 5C und 5D sind auch 

die für die Berechnung der Immissionspegel maßgeblichen Ausbreitungsparameter 

aufgeführt. 
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Unter Beachtung der in den Abschnitten 4.2.2 und 4.2.3 genannten Maximalpegel 

errechnen sich im Bereich der am stärksten betroffenen Aufpunkte im Bereich des 

unmittelbar angrenzenden Wohngebäudes für kurzzeitige Einzelereignisse im 

Bereich der Betriebsfläche die folgenden Immissionspegel LAF,max. Dabei wurde die 

für die betrachteten Immissionsorte jeweils ungünstigste Lage des Quellpunktes 

berücksichtigt. 

Tabelle 10 - mögliche Maximalpegel 

Auf- 
punkt 

BP a) 
(tags) 

BP a) 
(nachts) 

Lmax b) 
(Lkw) 

> BP c) 
tags 

Lmax e) 
(Pkw) 

> BP c) 
tags 

> BP d) 
nachts 

(1a) 90 65 72 - 68 - +3 

(1b) 90 65 74 - 68 - +3 

(1c) 90 65 86 - 69 - +4 

(1d) 90 65 80 - 64 - - 

(5a) 85 60 69 - 65 - +5 

(5b) 85 60 67 - 65 - +5 

alle Pegelangaben in dB(A) 
a) Bezugspegel für kurzzeitige Einzelereignisse, vgl. Abschnitt 6.1 dieses Gutachtens 
b) mögliche Maximalpegel i.V. mit Lkw-Bewegungen und Ladetätigkeiten 
c) ggf. Überschreitung des Bezugspegels für die BEURTEILUNGSZEIT tags  
d) ggf. Überschreitung des Bezugspegels für die BEURTEILUNGSZEIT nachts  
e) mögliche Maximalpegel i.V. mit Pkw-Bewegungen 

Die berechneten Immissionspegel zeigen, dass bereits wegen des so genannten 

„Spitzenpegel-Kriteriums“ Nachtanlieferungen (zwischen 22.00 und 6.00 Uhr) durch 

Lkw nicht möglich sind und auch Pkw-Park- und Fahrvorgänge durch Mitarbeiter 

oder Besucher im Bereich der Stellplätze [P1] bis [P4] in dieser Beurteilungszeit 

auszuschließen sind. 
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6. Beurteilung 

6.1 Grundlagen 

Im Rahmen der städtebaulichen Planung sind bei der Beurteilung der schalltechni-

schen Situation die folgenden Erlasse, Richtlinien und Normen zu beachten: 

� Runderlass des Nds. Sozialministers vom 10.02.1983 
Verwaltungsvorschriften zum Bundesbaugesetz, Neufassung 

� In Verbindung mit 
Beiblatt 1 zu DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“  

� Im Zusammenhang mit „Anlagengeräuschen“: TA Lärm 

In Beiblatt 1 zu DIN 18005 sind den Baugebieten bestimmte ORIENTIERUNGSWERTE 

zugeordnet. ORIENTIERUNGSWERTE in diesem Sinne sind jedoch nur Hilfswerte für 

die Bauleitplanung. Sie geben an, welche Immissionsbelastung im Regelfall 

bestimmten Flächen oder Gebieten zuzuordnen ist. Diese Anhaltswerte für die 

städtebauliche Planung können unter Beachtung des jeweiligen Einzelfalles 

überschritten oder unterschritten werden, wenn nach einer Abwägung anderen 

Belangen der Vorzug zu geben ist oder wenn dies nach den konkreten tatsächlichen 

Verhältnissen unvermeidbar ist. Die ORIENTIERUNGSWERTE sind insoweit nicht als 

„Grenzwerte“ zu verstehen. Als Anhaltswerte für die städtebauliche Planung werden 

im Beiblatt 1 zu DIN 18005 u.a. die folgenden ORIENTIERUNGSWERTE genannt: 

c) bei allgemeinen Wohngebieten (WA), Kleinsiedlungsgebieten (WS) und  

   Campingplätzen 

 tags 55 dB(A) 

 nachts 45 bzw. 40 dB(A) 

e) bei Dorfgebieten (MD) und Mischgebieten (MI) 

 tags 60 dB(A)  

 nachts 50 bzw. 45 dB(A) 

Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere für Industrie-, Gewerbe- und 

Freizeitlärm sowie Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Betrieben gelten; der 

höhere Nachtwert ist entsprechend für den Einfluss von Verkehrslärm zu 

berücksichtigen. 

Zur Beurteilung des Einflusses unterschiedlicher Geräuschquellen ist im Beiblatt 1 

zur DIN 18005 folgendes ausgeführt: 
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Die Beurteilung der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, Industrie 
und Gewerbe, Freizeitlärm) sollen wegen der unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen 
zu verschiedenen Arten von Geräuschquellen jeweils für sich allein mit den Orientierungs-
werten verglichen und nicht addiert werden. 

Ende des Zitats. 

In einer „Anmerkung“ wird im Beiblatt 1 auf Folgendes hingewiesen: 

Bei Beurteilungspegeln über 45 dB(A) ist selbst bei nur teilweise geöffnetem Fenster 
ungestörter Schlaf häufig nicht mehr möglich. 
Ende des Zitats. 

Unter Beachtung dieses Hinweises kommt der Einhaltung des o.g. Nacht-Orien-

tierungswerts für Verkehrslärmimmissionen in WA-Gebieten besondere Bedeutung 

zu. 

Es ist eine Rechtsfrage, inwieweit (z.B. mit Blick auf die Ausführungen in Beiblatt 1 

zu DIN 18005) im Hinblick auf die Einwirkung von Verkehrsgeräuschen ein 

Abwägungsspielraum über den genannten ORIENTIERUNGSWERT hinaus besteht. 

Dabei kann davon ausgegangen werden, dass eine Überschreitung des jeweils 

maßgebenden ORIENTIERUNGSWERTES um bis zu 3 dB(A) als nicht „wesentlich“ 

einzustufen ist (� vgl. hierzu Ausführungen zur „subjektiven Beurteilung von Pegel-

unterschieden“). Bei Orientierungswertüberschreitung von mehr als 3 dB(A) könnte 

eine Abwägungsmöglichkeit ebenfalls gegeben sein, soweit es um den Schutz 

künftiger Wohngebäude geht, da bei einer nicht zu großen Außenlärmbelastung 

(jedoch oberhalb der angesprochenen ORIENTIERUNGSWERTE) auf den nach Stand 

der Bautechnik ohnehin vorhandenen baulichen Schallschutz gegenüber Außen-

lärm verwiesen werden kann. Diese Argumentation greift jedoch nicht für den 

sogen. Außenwohnbereich (Terrasse, Freisitze usw.) eines Grundstückes. 

Im Hinblick auf die Schutzbedürftigkeit sogenannter Außenwohnbereiche (Ter-

rassen, Balkone, LoggienQ) wird von folgender Überlegung ausgegangen:  

Die Nutzung dieser Freibereiche entfaltet am Tage und in der Nachtzeit einen gleich 

großen Schutzanspruch, der durch den Orientierungswert „tags“ gemäß Beiblatt 1 

zu DIN 18005 definiert wird. Ein erhöhtes Ruhebedürfnis, wie bei Schlafräumen, ist 

bei den angesprochenen Außenwohnbereichen nicht anzunehmen. 
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Für „Anlagengeräusche“ (Gewerbelärm) sind im konkreten Einzelfall die IMMIS-

SIONSRICHTWERTE gemäß Nr. 6.1 der TA Lärm zu beachten; diese betragen u.a.: 

c) in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten 

  tags 60 dB(A) 

  nachts 45 dB(A) 

d) in allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten  

  tags 55 dB(A) 

  nachts 40 dB(A) 

Einzelne, kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht 
mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 

Danach ergeben sich die folgenden zulässigen Maximalpegel: 

Baugebiet tags (6-22 Uhr) nachts (22-6 Uhr) 

MI/ MD/ MK 60 + 30 = 90 dB(A) 45 + 20 = 65 dB(A) 

WA/WS 55 + 30 = 85 dB(A) 40 + 20 = 60 dB(A) 

Im Fall von Anlagengeräuschen (Gewerbelärm) ist zu beachten, dass die o.g. 

ORIENTIERUNGSWERTE für WA- und MI-Gebiete mit den entsprechenden IMMISSIONS-

RICHTWERTEN in Nr. 6.1 der TA Lärm übereinstimmen. Demgemäß besteht bei der 

Einwirkung von Gewerbelärmimmissionen kein Abwägungsspielraum wie z.B. bei 

der Einwirkung von Verkehrslärmimmissionen. 

In Nr. 6.4 der TA Lärm werden bezüglich der maßgeblichen BEURTEILUNGSZEITEN 

folgende Regelungen getroffen: 

Die Immissionsrichtwerte nach den Nummern 6.1 bis 6.3 beziehen sich auf folgende Zeiten: 

1. tags   06.00 - 22.00 Uhr 
2. nachts  22.00 - 06.00 Uhr. 

Die Nachtzeit kann bis zu einer Stunde hinausgeschoben oder vorverlegt werden, soweit 
dies wegen der besonderen örtlichen oder wegen zwingender betrieblicher Verhältnisse 
unter Berücksichtigung des Schutzes vor schädlichen Umwelteinwirkungen erforderlich ist. 
Eine achtstündige Nachtruhe der Nachbarschaft im Einwirkungsbereich der Anlage ist 
sicherzustellen. 

Die Immissionsrichtwerte nach den Nummern 6.1 bis 6.3 gelten während des Tages für 
eine Beurteilungszeit von 16 Stunden. Maßgebend für die Beurteilung der Nacht ist die volle 
Nachtstunde (z.B. 1.00 bis 2.00 Uhr) mit dem höchsten Beurteilungspegel, zu dem die zu 
beurteilende Anlagen relevant beiträgt. 

Ende des Zitats. 
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Nach Nr. 6.5 der TA Lärm sind Zuschläge für Tageszeiten mit erhöhter 

Empfindlichkeit wie folgt zu berücksichtigen 

Für folgende Zeiten ist in Gebieten nach Nummer 6.1 Buchstaben d bis f bei der Ermittlung 
des Beurteilungspegels die erhöhte Störwirkung von Geräuschen durch einen Zuschlag zu 
berücksichtigen: 

1. an Werktagen   06.00 - 07.00 Uhr 
    20.00 - 22.00 Uhr 

2. an Sonn- und Feiertagen 06.00 - 09.00 Uhr 
    13.00 - 15.00 Uhr 
    20.00 - 22.00 Uhr 

Der Zuschlag beträgt 6 dB. 

Von der Berücksichtigung des Zuschlages kann abgesehen werden, soweit dies wegen der 
besonderen örtlichen Verhältnisse unter Berücksichtigung des Schutzes vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen erforderlich ist. 

Ende des Zitats. 

Danach ist im Bereich der schutzbedürftigen Nachbarschaft mit dem Schutzanspruch MI 

der o.a. Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit nicht in Ansatz zu bringen; 

dies wurde bei der Berechnung der BEURTEILUNGSPEGEL berücksichtigt. 

Neben den absoluten Skalen von RICHTWERTEN bzw. ORIENTIERUNGSWERTEN, kann auch 

der allgemein übliche Maßstab einer subjektiven Beurteilung von Pegelunterschieden 

Grundlage einer lärmtechnischen Betrachtung sein. Dabei werden üblicherweise die fol-

genden Begriffsdefinitionen verwendet (vgl. u.a. Sälzerxi): 

„messbar“ (nicht messbar“):  

Änderungen des Mittelungspegels um weniger als 1 dB(A) werden als "nicht messbar" 

bezeichnet. Dabei wird berücksichtigt, dass eine messtechnische Überprüfung einer derartigen 

Pegeländerung in aller Regel nicht möglich ist. 

wesentlich“ (nicht wesentlich):  

Als "wesentliche Änderung" wird - u.a. im Sinne der Regelungen der 16. BImSchV - eine 

Änderung des Mittelungspegels um mehr als 3 dB(A)4 definiert. Diese Festlegung ist an den 

Sachverhalt geknüpft, dass erst von dieser Zusatzbelastung an die Mehrzahl der Betroffenen 

eine Änderung der Geräusch-Immissionssituation subjektiv wahrnimmt. Rein rechnerisch ergibt 

sich eine Änderung des Mittelungspegels eines Verkehrsweges um 3 dB(A) wenn die Verkehrs-

belastung im jeweiligen Beurteilungszeit - bei ansonsten unveränderten 

Randbedingungen - verdoppelt (⇒ + 3 dB(A)) bzw. halbiert (⇒ - 3 dB(A)) wird. 

„Verdoppelung“:  

Änderungen des Mittelungspegels um ca. 10 dB(A) werden subjektiv als "Halbierung" bzw. 

"Verdoppelung" der Geräusch-Immissionsbelastung beschrieben. 

                                            
4 entsprechend den Regelungen der 16.BImSchV sind Mittelungspegel und Pegeländerungen auf ganze dB(A) 

aufzurunden; in diesem Sinne wird eine "wesentliche Änderung" bereits bei einer rechnerischen Erhöhung des 
Mittelungspegels um 2,1 dB(A) erreicht. 
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6.2 Beurteilung der Geräuschsituation 

6.2.1 Straßenverkehrslärm 

Nach den vorliegenden Rechenergebnissen stellt sich die Immissionssituation 

durch Straßenverkehrslärm im Plangebiet wie folgt dar (vgl. Anlagen 3 und 4): 

Durch die von der Lüneburger Landesstraße (L 216) und dem Eschenweg 

ausgehenden Straßenverkehrsgeräusche werden am Südrand des Plangebietes 

Immissionspegel von rd. 69 dB(A) am Tag und 59 dB(A) in der Nachtzeit erreicht.  

Die Lärmkarten der Anlage 3, Blatt 1ff zeigen, dass die in MI-Gebieten nach 

Beiblatt 1 zu DIN 18005 zu beachtenden ORIENTIERUNGSWERTE sowohl am Tag, als 

auch in der Nachtzeit im Südosten der Plangebietsfläche überschritten werden. 

Im Fassadenbereich des neu geplanten Anbaus errechnen sich in der 

Beurteilungszeit tags Immissionspegel von bis zu 67 dB(A) und in der 

Beurteilungszeit nachts von bis zu 56 dB(A) (vgl. Gebäudelärmkarten der Anlage 4, 

Blatt 1ff). 

Nach den uns vorliegenden Informationen sind im Bereich des geplanten Anbaus 

keine schutzwürdigen Außenwohnbereiche (Terrassen, Balkone oder Loggien) 

geplant, so dass hier nicht weiter auf mögliche Lärmschutzmaßnahmen für derartige 

Bereiche eingegangen werden muss (► Überschreitung des MI-Tag-

ORIENTIERUNGSWERTES an der Süd- und Ostfassade des geplanten Gebäudes). 

Aktive Lärmschutzmaßnahmen in Form von Lärmschutzwänden oder –wällen an 

den angrenzenden Straßen kommen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten im 

vorliegenden Fall nicht in Frage. 

Aus diesem Grund wird im Hinblick auf künftige Bauvorhaben vorgeschlagen, in den 

Bebauungsplan eine Regelung zum passiven Schallschutz aufzunehmen. 

Während die Festsetzungen beim Neubau zwingend umzusetzen sind, ist bei der 

bestehenden Bausubstanz die Einhaltung bestimmter Schalldämmwerte erst bei 

„wesentlichen“ baulichen Änderungen erforderlich. 
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6.2.2 Festsetzung zum passiven Lärmschutz 

  im Rahmen der Bauleitplanung 

Die erforderliche Schalldämmung der Umfassungsbauteile (z.B. Wände, Fenster, 

Dachkonstruktionen) von schutzbedürftigen Räumen ist nach der bauordnungs-

rechtlich eingeführten Bauvorschrift DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ anhand 

der im ersten Schritt ermittelten Außenlärmbelastung zu bemessen. Das setzt 

jeweils eine detaillierte Kenntnis der baulichen Verhältnisse (Geometrie der Außen- 

und Fensterflächen, äquivalente Absorptionsflächen der betroffenen Räume usw.) 

voraus. Diese Informationen liegen bei Aufstellung eines Bebauungsplanes in der 

Regel nicht vor und können nur bei dem konkreten Einzelbauvorhaben Berücksichti-

gung finden. 

Als Grundlage für mögliche Festsetzungen im Rahmen des Bebauungsplanes wird 

daher nachfolgend auf die Lärmpegelbereiche der DIN 4109 abgestellt. 

Hinweis: 

Die Außenlärmbelastung wurde unter Berücksichtigung der DIN 4109 ermittelt und 

entsprechend dieser Norm zu Lärmpegelbereichen (LPB) klassiert.  

Als Grundlage für mögliche Festsetzungen im Rahmen des Bebauungsplanes wird 

daher nachfolgend auf die Lärmpegelbereiche der DIN 4109 abgestellt. 

Hinweis: 

Die Außenlärmbelastung wurde unter Berücksichtigung der DIN 4109 ermittelt und 

entsprechend dieser Norm zu Lärmpegelbereichen (LPB) klassiert.  

Da im vorliegenden Fall die zu erwartende Immissionsbelastung innerhalb des 

Plangebiets in der Nachtzeit ≥ 10 dB(A) unter der Tag-Immissionsbelastung liegt, 

ist für Schlafräume und Kinderzimmer der „maßgebliche Außenlärmpegel“ gemäß 

DIN 4109 aus dem berechneten MITTELUNGSPEGEL tags zzgl. 3 dB(A) zu ermitteln. 

Wie aus der Lärmkarte der Anlage 3, Blatt 6 hervorgeht, liegt das Plangebiet in den 

Lärmpegelbereichen II – V. 
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Aus fachtechnischer Sicht sollte zugelassen werden, dass im Rahmen eines 

schalltechnischen Einzelnachweises nach DIN 4109 abweichende "Maßgebliche 

Außenlärmpegel" an den Fassaden der Baukörper ermittelt (z.B. auf Grund von 

Eigenabschirmung oder Abschirmung durch andere Baukörper) und diese alternativ 

für die Bestimmung der Anforderungen an die Luftschalldämmung nach der 

DIN 4109 zugrunde gelegt werden. 

Baulicher Schallschutz gegen Außenlärm ist nur dann voll wirksam, wenn Fenster 

und Türen geschlossen sind. In Aufenthaltsräumen, die nicht zum Schlafen genutzt 

werden, ist eine ausreichende Raumbelüftung grundsätzlich durch zeitweises 

Öffnen der Fenster möglich. In Zeiträumen erhöhten Ruhebedürfnisses können die 

Fenster geschlossen gehalten werden.  

Geht man davon aus, dass bei Beurteilungspegeln über 45 dB(A) selbst bei nur 

teilweise geöffnetem Fenster ungestörter Schlaf häufig nicht mehr möglich ist,  (s.a. 

Beiblatt 1 zur DIN 18005, 1.1), sollte ab einer Außenlärmbelastung über 45 dB(A) 

nachts für Schlafräume (z.B. Schlafzimmer, Kinderzimmer) durch eine vom Öffnen 

der Fenster unabhängige Lüftung gewährleistet werden.  

Soweit dies durch in die Außenfassade eingebrachte Lüftungsöffnungen bzw. Lüfter 

(z.B. Außenwandluftdurchlässe) erfolgt, sind diese bei der Bemessung des 

erforderlichen baulichen Schallschutzes entsprechend den Berechnungs- 

vorschriften der DIN 4109 zu berücksichtigen. Zur Vermeidung akustischer 

Auffälligkeiten ist beim Einsatz von Lüftungsöffnungen bzw. Lüftern anzustreben, 

dass deren „bewertete Normschallpegeldifferenz“ (Dn,e,w) oberhalb des 

Schalldämmmaßes der Fenster liegt (möglichst 15 dB oder mehr). Das 

Eigengeräusch „aktiver“ (ventilatorgestützter) Lüfter darf den gemäß DIN 4109 

höchstzulässigen Pegel nicht überschreiten.  
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6.2.3 KERVITA SENIOREN-ZENTRUM 

Die vom Betriebsgelände sowie dem geplanten Parkplatz des SENIOREN-ZENTRUMS 

ausgehenden Geräusche unterschreiten den jeweils maßgebenden Tag-

ORIENTIERUNGS- resp. IMMISSIONSRICHTWERT im Bereich der umliegenden schutz-

würdigen Bebauung durchgehend um mehr als 8 dB(A). 

Als pegelbestimmende Geräuschquellen sind die Geräusche der Ladezone, bzw. 

auf der Westseite des Wohngebäudes Eschenweg 3, die Geräusche aus der 

Fahrgasse [FPkw2] zu nennen (vgl. Anlage 5C). 

Eine Überschreitung der nach Ziffer 6.1 der TA Lärm zulässigen Maximalpegel 

durch „kurzzeitige Einzelereignisse“ kann nach den vorliegenden Ergebnissen am 

Tag ebenfalls ausgeschlossen werden. 

In der ungünstigsten Nachtstunde wird der maßgebende Nacht-ORIENTIERUNGS-

WERT (resp. IMMISSIONSRICHTWERT) ebenfalls durchgehend unterschritten. 

Jedoch kann durch „kurzzeitige Einzelereignisse“ im Bereich der Stellplätze am 

Senioren-Zentrum [P1] bis [P4] nicht ausgeschlossen werden, dass die jeweils 

zulässigen Maximalpegel am Wohnhaus Eschenweg 3 (MI: 45 + 20 = 65 dB(A)) 

bzw. am Wohnhaus Weidenring 24 (WA: 40 + 20 = 60 dB(A)) in der Nachtzeit um 3 

bis 5 dB(A) überschritten werden (vgl. Tabelle 10 in Abschnitt 5.2.2). 

Aus diesem Grund ist durch organisatorische Maßnahmen sicherzustellen, dass 

Pkw-Parkvorgänge auf dem Betriebsgelände nachts, d.h. in der Zeit zwischen 22.00 

und 6.00 Uhr, ausgeschlossen werden. Für Mitarbeiter u.a., die in der Zeit nach 

22.00 Uhr und vor 6.00 Uhr ankommen oder abfahren, ist ausschließlich der neu 

geplante Stellplatzbereich auf der Ostseite des Eschenweges vorzugeben. 

Ausgenommen von der o.a. Beschränkung sind Vorgänge, die i.V. mit einem nächt-

lichen Arzteinsatz und/oder Krankenwageneinsatz stehen, da dies u.E. als Notfall-

situation einzustufen und damit nicht mit den üblichen Beurteilungsmaßstäben zu 

bewerten ist. 
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Liste der verwendeten Abkürzungen und Ausdrücke 

dB(A): Kurzzeichen für Dezibel, dessen Wert mit der Frequenzbewertung "A" ermittelt 

wurde. Für die im Rahmen dieser Untersuchung behandelten Pegelbereiche ist die 

A-Bewertung als "gehörrichtig" anzunehmen.  

Emissionspegel: Bezugspegel zur Beschreibung der Schallabstrahlung einer Geräusch-

quelle. Bei Verkehrswegen üblw. der Pegelwert Lm,E in (25 m-Pegel), bei 

„Anlagengeräuschen“ i.d.R. der Schallleistungs-Beurteilungspegel LwAr. 

Mittelungspegel "Lm" in dB(A): äquivalenter Mittelwert der Geräuschimmissionen; üblw. 

zwei Zahlenangaben, getrennt für die Beurteilungszeiten "tags" (600 bis 2200 Uhr) 

und "nachts" (2200 bis 600 Uhr). I.d.R. unter Einbeziehung der Schallausbreitungsbe-

dingungen; d.h. unter Beachtung von Ausbreitungsdämpfungen, Abschirmungen 

und Reflexionen. 

Beurteilungspegel in dB(A): Mittelungspegel von Geräuschimmissionen; ggf. korrigiert um 

Pegelzu- oder -abschläge.  

Immissionsgrenzwert (IGW): Grenzwert für Verkehrslärmimmissionen nach § 2 der 

16. BImSchV (vgl. Abschnitt 6) 

Orientierungswert (OW): Anhaltswert für die städtebauliche Planung nach Beiblatt 1 zu 

DIN 18005 (vgl. Abschnitt 6) 

Immissionsrichtwert (IRW): Richtwert für den Einfluss von Gewerbelärm oder 

vergleichbaren Geräuschimmissionen (Freizeitlärm usw.); vgl. z.B. T.A.Lärm. 

Ruhezeiten �  vgl. Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit nach Nr. 6.5 der TA Lärm 

Immissionshöhe (HA), ggf. "Aufpunkthöhe": Höhe des jeweiligen Immissionsortes (Be-

rechnungspunkt, Messpunkt) über Geländehöhe in [m]. 

Quellhöhe (HQ), ggf. "Quellpunkthöhe": Höhe der fraglichen Geräuschquelle über 

Geländehöhe in [m]. Bei Straßenverkehrsgeräuschen ist richtliniengerecht 

HQ = 0,5 m über StrOb, bei Schienenverkehrsgeräuschen HQ = Schienenoberkante. 

Wallhöhe, Wandhöhe (Hw): Höhe einer Lärmschutzwand bzw. eines -walles in [m]. Die 

Höhe der Lärmschutzanlage wird üblw. auf die Gradientenhöhe des Verkehrsweges 

bezogen; andernfalls erfolgt ein entsprechender Hinweis.  

 



- 16214/1.Änd. - Bonk-Maire-Hoppmann PartGmbB Seite 30 

Quellen, Richtlinien, Verordnungen 

i  Baunutzungsverordnung i. d. Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. 
I S. 132), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) geändert 
worden ist. Änderung des Artikel 2 – veröffentlicht im Bundesgesetzblatt Jahrgang 2017, 
Teil I Nr. 25, ausgegeben zu Bonn am 12. Mai 2017 

ii  In Abschnitt 2.4 der TA Lärm ist hierzu ausgeführt:  
Vorbelastung ist die Belastung eines Ortes mit Geräuschimmissionen von allen Anlagen, 
für die diese Technische Anleitung gilt, ohne den Immissionsbeitrag der zu beurteilenden 
Anlage. 
Zusatzbelastung ist der Immissionsbeitrag, der an einem Immissionsort durch die zu 
beurteilende Anlage voraussichtlich (bei geplanten Anlagen) oder tatsächlich (bei 
bestehenden Anlagen) hervorgerufen wird.  
Gesamtbelastung ist Sinne dieser Technischen Anleitung ist die Belastung eines 
Immissionsortes, die von allen Anlagen hervorgerufen wird, für die diese Technische 
Anleitung gilt.  
Fremdgeräusche sind alle Geräusche, die nicht von der zu beurteilenden Anlage 
ausgehen. 

iii DIN 18005, Teil 1 „Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die 
Planung“, Juli 2002, Hrsg.: Deutsches Institut für Normung e.V., Beuth Verlag GmbH 

iv DIN 4109 Schallschutz im Hochbau – (Juli 2016), Hrsg.: Deutsches Institut für Normung 
e.V., Beuth Verlag GmbH, Berlin. 

v Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz vom 
26.8.1998 (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm); GMBl. 1998 
Seite 503ff, Änderung vom 01.06 2017, BAnz AT 08.06.2017 B5 

vi Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-90)  bekannt gegeben vom BMV mit 
Allgemeinem Rundschreiben Straßenbau (ARS) Nr. 8/1990 vom 10.04.1990 (siehe 
Verkehrsblatt 1990, Heft 7, S. 258 ff) unter Berücksichtigung der Berichtigung Februar 
1992, bekannt gegeben vom BMV mit ARS 17/1992 vom 18.03.1992 (siehe Verkehrsblatt 
1992, Heft 7, S. 208). 

vii "Parkplatzlärmstudie" Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen aus 
Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern und Tiefgaragen,  
Bayerisches Landesamt für Umweltschutz; 6. überarbeitete Auflage, Augsburg 2007 (ISBN 
3-936385-26-2) 

viii "Technischer Bericht zur Untersuchung der Lkw- und Ladegeräusche auf 
Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen"; 
Wiesbaden 2005 (Hessische Landesanstalt für Umwelt) 

ix  DIN ISO 9613-2 Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien Teil 2 Allgemeine 
Berechnungsverfahren. aktuelle Fassung: 1999-10  
(Abschnitt A.1.4 der TA Lärm verweist auf den Entwurf vom September 1997, der sich 
jedoch nur graduell vom aktuellen Weißdruck unterscheidet) 

x SoundPLAN GmbH; Programmversion 8.1 

xi Sälzer, Elmar: Städtebaulicher Schallschutz. 1982 Bauverlag GmbH ¨ Wiesbaden und 
Berlin 
Bruckmayer, S. und Lang, J.: 
"Störung der Bevölkerung durch Verkehrslärm. Österreichische Ingenieur-Zeitschrift 112 
(1967) 
Gösele, K. und Schupp, G.: 
Straßenverkehrslärm und Störung von Baugebieten. FBW-Blätter, Folge 3, 1971 
Gösele, K. und Koch, S.: 
Die Störfähigkeit von Geräuschen verschiedener Frequenzbandbreite. Acustica 20 (1968) 
Kastka, J. und Buchta, E.: 
Zur Messung und Bewertung von Verkehrslärmbelästigungsreaktionen. Ergebnisse einer 
Felduntersuchung, 9. ICA, Madrid, 1977 
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1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 34
"Ortsmitte IV"
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Immissionssituation durch Straßenverkehrslärm
Lüneburger Landstraße (L 216) / Eschenweg
Geräuschsituation tags (6.00 bis 22.00 Uhr)

Himm = 2,0 m ü.Gel. (Freiflächen)

GA-Nr.: 16214/1.Änd. / Anlage: 3 / Blatt-Nr.: 1
Datum: 07.03.2019 / Bearb.: Pa
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Immissionssituation durch Straßenverkehrslärm
Lüneburger Landstraße (L 216) / Eschenweg
Geräuschsituation tags (6.00 bis 22.00 Uhr)

Himm = 3,0 m ü.Gel. (Erdgeschoss)

GA-Nr.: 16214/1.Änd. / Anlage: 3 / Blatt-Nr.: 2
Datum: 07.03.2019 / Bearb.: Pa

Pegelwerte
LrT
in dB(A)

 <= 60
60 < <= 61
61 < <= 62
62 < <= 63
63 < <= 64
64 < <= 65
65 < <= 66
66 < <= 67
67 < <= 68
68 < <= 69
69 < <= 70
70 <  

Legende
Straßenachse

Emission Straße

Straße

Hauptgebäude

Nebengebäude



Lüneburger Landstraße - L 216

Weidenring

Weg

E
sc

h
e

n
w

e
g

Maßstab 1:1000
0 5 10 20 30 40 50 60 70 80

m

Immissionssituation durch Straßenverkehrslärm
Lüneburger Landstraße (L 216) / Eschenweg
Geräuschsituation nachts (22.00 bis 6.00 Uhr)

Himm = 3,0 m ü.Gel. (Erdgeschoss)

GA-Nr.: 16214/1.Änd. / Anlage: 3 / Blatt-Nr.: 3
Datum: 07.03.2019 / Bearb.: Pa
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Immissionssituation durch Straßenverkehrslärm
Lüneburger Landstraße (L 216) / Eschenweg
Geräuschsituation tags (6.00 bis 22.00 Uhr)

Himm = 8,6 m ü.Gel. (2.Obergeschoss)

GA-Nr.: 16214/1.Änd. / Anlage: 3 / Blatt-Nr.: 4 
Datum: 07.03.2019 / Bearb.: Pa
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Immissionssituation durch Straßenverkehrslärm
Lüneburger Landstraße (L 216) / Eschenweg
Geräuschsituation nachts (22.00 bis 6.00 Uhr)

Himm = 8,6 m ü.Gel. (2.Obergeschoss)

GA-Nr.: 16214/1.Änd.  Anlage: 3 / Blatt-Nr.: 5
Datum: 07.03.2019 / Bearb.: Pa
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Bebauungsplan Nr. 34 - 2. Änderung

Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109
Situation bei "freier Schallausbreitung"

GA-Nr.: 16214/1.Änd.  / Anlage: 3 / Blatt-Nr.: 6
Datum: 07.03.2019 / Bearb.: Pa
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64 < <= 65
65 < <= 66
66 < <= 67
67 < <= 68
68 < <= 69
69 < <= 70
70 <  

41 42 43 43
52

52

53

54
56565554

50

Pegelwerte
LrN
in dB(A)

 <= 50
50 < <= 51
51 < <= 52
52 < <= 53
53 < <= 54
54 < <= 55
55 < <= 56
56 < <= 57
57 < <= 58
58 < <= 59
59 < <= 60
60 <  

Situation nachts (22 bis 6 Uhr)

Situation tags (6 bis 22 Uhr)

Gebäudelärmkarten
 Immissionssituation durch Straßenverkehrslärm

Lüneburger Landstraße (L 216) / Eschenweg
Geräuschsituation tags und nachts

Himm = 5,8 m ü.Gel. (1.Obergeschoss)
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Maßstab 1:500
0 2,5 5 10 15 20 25 30 35 40

m

GA-Nr.: 16214/1.Änd. / Anlage: 4 / Blatt-Nr.: 3
Datum: 07.03.2019 / Bearb.: Pa

Pegelwerte
LrT
in dB(A)

 <= 60
60 < <= 61
61 < <= 62
62 < <= 63
63 < <= 64
64 < <= 65
65 < <= 66
66 < <= 67
67 < <= 68
68 < <= 69
69 < <= 70
70 <  

43 44 45 45
52

53

54

54
56565554

50

Pegelwerte
LrN
in dB(A)

 <= 50
50 < <= 51
51 < <= 52
52 < <= 53
53 < <= 54
54 < <= 55
55 < <= 56
56 < <= 57
57 < <= 58
58 < <= 59
59 < <= 60
60 <  

Situation nachts (22 bis 6 Uhr)

Situation tags (6 bis 22 Uhr)

Gebäudelärmkarten
 Immissionssituation durch Straßenverkehrslärm

Lüneburger Landstraße (L 216) / Eschenweg
Geräuschsituation tags und nachts

Himm = 8,6 m ü.Gel. (2.Obergeschoss)



KerVita Senioren-Zentrum Reppenstedt
Beurteilungspegel Situation tags (6.00 bis 22.00 Uhr)

(Bebauungsplan Nr. 34 "Ortsmitte IV", 1. Änd.) - 16214/1.Änd. -
Anlage 5A

Immissionsort Nutzung Geschoss HR IRW

tags

dB(A)

LrT

dB(A)

>IRW

tags

dB(A)

RW,max

tags

dB(A)

LT,max

dB(A)

>RW,max

tags

dB(A)

1a MI EG W 60 41,0 --- 90 71,4 ---
1.OG 60 41,0 --- 90 72,0 ---
2.OG 60 41,9 --- 90 72,6 ---

1b MI EG W 60 41,4 --- 90 71,2 ---
1.OG 60 41,8 --- 90 74,1 ---
2.OG 60 43,5 --- 90 75,2 ---

1c MI EG S 60 51,7 --- 90 85,9 ---
1.OG 60 51,6 --- 90 85,1 ---
2.OG 60 51,2 --- 90 84,0 ---

1d MI EG S 60 48,2 --- 90 79,7 ---
1.OG 60 48,2 --- 90 79,6 ---
2.OG 60 48,1 --- 90 79,2 ---

1e MI EG O 60 42,6 --- 90 76,0 ---
1.OG 60 42,9 --- 90 76,0 ---
2.OG 60 45,0 --- 90 76,0 ---

2a WA EG S 55 42,4 --- 85 67,1 ---
1.OG 55 42,8 --- 85 67,2 ---
2.OG 55 43,0 --- 85 67,4 ---

2b WA EG S 55 41,7 --- 85 65,8 ---
1.OG 55 42,1 --- 85 65,9 ---
2.OG 55 42,4 --- 85 66,2 ---

3 MI EG W 60 42,8 --- 90 68,3 ---
1.OG 60 43,2 --- 90 68,5 ---

4 MI EG O 60 35,1 --- 90 49,6 ---
1.OG 60 35,4 --- 90 49,8 ---

5a WA EG O 55 38,1 --- 85 68,7 ---
1.OG 55 38,3 --- 85 68,5 ---
2.OG 55 38,4 --- 85 68,6 ---

5b WA EG S 55 38,1 --- 85 67,2 ---
1.OG 55 38,1 --- 85 67,3 ---
2.OG 55 38,3 --- 85 67,4 ---

SoundPLAN 8.1
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KerVita Senioren-Zentrum Reppenstedt
Beurteilungspegel Situation tags (6.00 bis 22.00 Uhr)

(Bebauungsplan Nr. 34 "Ortsmitte IV", 1. Änd.) - 16214/1.Änd. -
Anlage 5A

Legende

Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
Geschoss Geschoss
HR Himmelsrichtung
IRW tags dB(A) Immissionsrichtwert Tag
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
>IRW tags dB(A) Richtwertüberschreitung Zeitbereich LrT
RW,max tags dB(A) Richtwert Maximalpegel Tag
LT,max dB(A) Maximalpegel Tag
>RW,max tags dB(A) Richtwertüberschreitung L,max tags

SoundPLAN 8.1

Bonk - Maire - Hoppmann PartG mbB   Rostocker Straße 22  30823 Garbsen



KerVita Senioren-Zentrum Reppenstedt
Beurteilungspegel Situation ungünstigste Nachtstunde

(Bebauungsplan Nr. 34 "Ortsmitte IV", 1. Änd.) - 16214/1.Änd. -
Anlage 5B

Immissionsort Nutzung Geschoss HR IRW

nachts

dB(A)

LrN

dB(A)

>IRW

nachts

dB(A)

RW,max

nachts

dB(A)

LN,max

dB(A)

>RW,max

nachts

dB(A)

1a MI EG W 45 21,0 --- 65 48,8 ---
1.OG 45 21,7 --- 65 49,7 ---
2.OG 45 23,8 --- 65 51,0 ---

1b MI EG W 45 23,4 --- 65 50,8 ---
1.OG 45 24,2 --- 65 51,3 ---
2.OG 45 26,3 --- 65 52,9 ---

1c MI EG S 45 31,8 --- 65 58,9 ---
1.OG 45 31,9 --- 65 58,9 ---
2.OG 45 32,1 --- 65 59,0 ---

1d MI EG S 45 34,0 --- 65 61,4 ---
1.OG 45 34,1 --- 65 61,4 ---
2.OG 45 34,1 --- 65 61,3 ---

1e MI EG O 45 32,2 --- 65 59,6 ---
1.OG 45 32,2 --- 65 59,5 ---
2.OG 45 32,7 --- 65 59,7 ---

2a WA EG S 40 28,0 --- 60 54,4 ---
1.OG 40 28,4 --- 60 54,8 ---
2.OG 40 28,7 --- 60 55,1 ---

2b WA EG S 40 27,2 --- 60 53,6 ---
1.OG 40 27,4 --- 60 54,0 ---
2.OG 40 27,9 --- 60 54,4 ---

3 MI EG W 45 31,4 --- 65 58,0 ---
1.OG 45 31,6 --- 65 58,0 ---

4 MI EG O 45 23,0 --- 65 50,5 ---
1.OG 45 23,1 --- 65 50,6 ---

5a WA EG O 40 10,9 --- 60 41,5 ---
1.OG 40 11,7 --- 60 41,5 ---
2.OG 40 13,0 --- 60 42,5 ---

5b WA EG S 40 12,2 --- 60 42,1 ---
1.OG 40 12,7 --- 60 42,2 ---
2.OG 40 13,6 --- 60 42,6 ---

SoundPLAN 8.1
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KerVita Senioren-Zentrum Reppenstedt
Beurteilungspegel Situation ungünstigste Nachtstunde

(Bebauungsplan Nr. 34 "Ortsmitte IV", 1. Änd.) - 16214/1.Änd. -
Anlage 5B

Legende

Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
Geschoss Geschoss
HR Himmelsrichtung
IRW nachts dB(A) Immissionsrichtwert Nacht
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
>IRW nachts dB(A) Richtwertüberschreitung Zeitbereich LrN
RW,max nachts dB(A) Richtwert Maximalpegel Nacht
LN,max dB(A) Maximalpegel Nacht
>RW,max nachts dB(A) Richtwertüberschreitung L,max nachts

SoundPLAN 8.1

Bonk - Maire - Hoppmann PartG mbB   Rostocker Straße 22  30823 Garbsen



KerVita Senioren-Zentrum Reppenstedt
(1. Änderung Bebauungsplan Nr. 34)

mittlere Ausbreitung Leq - Situation tags
- 16214/1.Änd. -

Anlage 5C

Zeitber. Schallquelle Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

s

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

Ls

dB(A)

dLw

dB

ZR

dB

Lr

1a   2.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   LrT 41,9 dB(A)   LT,max 72,6 dB(A)   

LrT [FLkw1] 75,5 63,0 17,7 28,77 -40,2 -0,7 -14,2 -0,1 12,2 32,5 -12,0 0,0 20,5

LrT [FLkw1] 74,5 62,0 17,7 28,77 -40,2 -0,7 -14,2 -0,1 12,2 31,5 -5,1 0,0 26,5

LrT [FLkw2] 75,3 62,0 21,6 37,24 -42,4 -0,1 -12,6 -0,1 8,1 28,2 -5,1 0,0 23,1

LrT [FLkw2] 76,3 63,0 21,6 37,24 -42,4 -0,1 -12,6 -0,1 8,1 29,2 -12,0 0,0 17,1

LrT [FPkw1] 68,4 53,8 28,7 26,46 -39,4 -0,9 -4,8 -0,2 4,8 27,9 0,0 0,0 27,9

LrT [FPkw2] 70,1 52,1 62,9 17,22 -35,7 -0,1 0,0 -0,1 1,7 35,8 0,0 0,0 35,8

LrT [FPkw3] 66,4 56,8 9,1 47,05 -44,4 -0,8 -8,7 -0,1 3,6 16,0 0,0 0,0 16,0

LrT [FPkw4] 65,7 55,1 11,4 55,33 -45,9 0,4 -8,4 -0,2 4,1 15,7 0,0 0,0 15,7

LrT [Ladezone] 78,0 63,2 30,0 41,14 -43,3 -0,3 -9,2 -0,1 2,1 27,3 8,0 0,0 35,3

LrT [Müll] 81,2 64,1 51,3 46,83 -44,4 0,1 -8,8 -0,1 1,4 29,4 0,0 0,0 29,4

LrT [P1] 66,0 52,9 20,5 28,68 -40,1 1,2 0,0 -0,3 0,1 26,9 0,0 0,0 26,9

LrT [P2] 66,0 51,4 29,1 18,02 -36,1 0,4 0,0 -0,2 2,9 33,0 0,0 0,0 33,0

LrT [P3] 66,0 51,9 25,5 28,49 -40,1 -0,2 -1,0 -0,3 3,8 28,2 0,0 0,0 28,2

LrT [P4] 63,0 51,9 12,9 35,01 -41,9 0,1 -14,7 -0,1 2,8 9,3 0,0 0,0 9,3

LrT [P5] 69,0 52,8 41,9 44,14 -43,9 -0,8 -8,9 -0,1 2,0 17,3 0,0 0,0 17,3

LrT [P6] 70,0 52,4 57,0 58,11 -46,3 0,6 -8,1 -0,2 2,9 19,0 0,0 0,0 19,0

LrT [P7] 69,0 52,3 47,2 52,80 -45,4 -0,8 -8,2 -0,1 5,2 19,5 0,0 0,0 19,5

LrT [Rangieren] 81,4 67,0 27,6 32,65 -41,3 -0,3 -13,0 -0,1 10,0 36,7 -4,3 0,0 32,4

LrT [RFW] 102,0 88,8 20,8 35,91 -42,1 0,3 -15,6 -0,5 10,5 54,7 -25,8 0,0 28,8

1c   EG   RW,T 60 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   LrT 51,7 dB(A)   LT,max 85,9 dB(A)   

LrT [FLkw1] 75,5 63,0 17,7 11,17 -32,0 0,4 0,0 -0,1 0,9 44,7 -12,0 0,0 32,6

LrT [FLkw1] 74,5 62,0 17,7 11,17 -32,0 0,4 0,0 -0,1 0,9 43,7 -5,1 0,0 38,6

LrT [FLkw2] 75,3 62,0 21,6 19,85 -36,9 0,7 0,0 -0,1 0,2 39,2 -5,1 0,0 34,1

LrT [FLkw2] 76,3 63,0 21,6 19,85 -36,9 0,7 0,0 -0,1 0,2 40,2 -12,0 0,0 28,2

LrT [FPkw1] 68,4 53,8 28,7 10,61 -31,5 0,0 0,0 -0,1 1,0 37,8 0,0 0,0 37,8

LrT [FPkw2] 70,1 52,1 62,9 23,18 -38,3 -0,6 -5,3 -0,1 4,3 30,1 0,0 0,0 30,1

LrT [FPkw3] 66,4 56,8 9,1 32,30 -41,2 -0,5 0,0 -0,3 0,5 24,9 0,0 0,0 24,9

LrT [FPkw4] 65,7 55,1 11,4 40,39 -43,1 0,3 0,0 -0,4 0,4 22,8 0,0 0,0 22,8

LrT [Ladezone] 78,0 63,2 30,0 23,62 -38,5 0,6 0,0 -0,1 0,3 40,3 8,0 0,0 48,3

LrT [Müll] 81,2 64,1 51,3 29,54 -40,4 0,6 0,0 -0,1 0,3 41,6 0,0 0,0 41,6

LrT [P1] 66,0 52,9 20,5 42,49 -43,6 0,6 -19,4 -0,1 8,6 12,2 0,0 0,0 12,2

LrT [P2] 66,0 51,4 29,1 23,40 -38,4 -0,1 -11,6 -0,1 9,4 25,2 0,0 0,0 25,2

LrT [P3] 66,0 51,9 25,5 15,05 -34,5 0,5 0,0 -0,2 2,6 34,4 0,0 0,0 34,4

LrT [P4] 63,0 51,9 12,9 17,57 -35,9 0,7 -1,8 -0,2 0,6 26,5 0,0 0,0 26,5

LrT [P5] 69,0 52,8 41,9 30,52 -40,7 -0,7 0,0 -0,3 0,4 27,7 0,0 0,0 27,7

LrT [P6] 70,0 52,4 57,0 43,79 -43,8 0,7 0,0 -0,4 0,3 26,8 0,0 0,0 26,8

LrT [P7] 69,0 52,3 47,2 37,01 -42,4 -0,7 0,0 -0,4 0,3 25,8 0,0 0,0 25,8

LrT [Rangieren] 81,4 67,0 27,6 13,68 -33,7 0,5 0,0 -0,1 0,9 49,0 -4,3 0,0 44,7

LrT [RFW] 102,0 88,8 20,8 17,50 -35,9 1,0 0,0 -0,5 0,3 66,9 -25,8 0,0 41,1
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KerVita Senioren-Zentrum Reppenstedt
(1. Änderung Bebauungsplan Nr. 34)

mittlere Ausbreitung Leq - Situation tags
- 16214/1.Änd. -

Anlage 5C

Zeitber. Schallquelle Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

s

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

Ls

dB(A)

dLw

dB

ZR

dB

Lr

1d   1.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   LrT 48,2 dB(A)   LT,max 79,6 dB(A)   

LrT [FLkw1] 75,5 63,0 17,7 18,63 -36,4 -0,3 -1,1 -0,1 1,6 39,2 -12,0 0,0 27,2

LrT [FLkw1] 74,5 62,0 17,7 18,63 -36,4 -0,3 -1,1 -0,1 1,6 38,2 -5,1 0,0 33,2

LrT [FLkw2] 75,3 62,0 21,6 24,39 -38,7 0,1 0,0 -0,2 1,3 37,8 -5,1 0,0 32,8

LrT [FLkw2] 76,3 63,0 21,6 24,39 -38,7 0,1 0,0 -0,2 1,3 38,8 -12,0 0,0 26,8

LrT [FPkw1] 68,4 53,8 28,7 18,75 -36,5 -0,7 -2,2 -0,1 1,7 30,6 0,0 0,0 30,6

LrT [FPkw2] 70,1 52,1 62,9 29,20 -40,3 -0,9 -18,3 -0,1 5,3 15,8 0,0 0,0 15,8

LrT [FPkw3] 66,4 56,8 9,1 31,38 -40,9 -0,5 0,0 -0,3 2,1 26,8 0,0 0,0 26,8

LrT [FPkw4] 65,7 55,1 11,4 39,52 -42,9 0,6 0,0 -0,4 2,1 25,1 0,0 0,0 25,1

LrT [Ladezone] 78,0 63,2 30,0 29,85 -40,5 -0,1 0,0 -0,1 0,2 37,5 8,0 0,0 45,4

LrT [Müll] 81,2 64,1 51,3 35,48 -42,0 -0,1 0,0 -0,2 0,3 39,2 0,0 0,0 39,2

LrT [P1] 66,0 52,9 20,5 43,83 -43,8 0,7 -19,8 -0,1 1,7 4,7 0,0 0,0 4,7

LrT [P2] 66,0 51,4 29,1 29,68 -40,4 -0,4 -18,2 -0,1 3,0 9,8 0,0 0,0 9,8

LrT [P3] 66,0 51,9 25,5 26,35 -39,4 -0,1 -12,1 -0,1 5,0 19,4 0,0 0,0 19,4

LrT [P4] 63,0 51,9 12,9 25,39 -39,1 0,6 0,0 -0,3 1,3 25,5 0,0 0,0 25,5

LrT [P5] 69,0 52,8 41,9 27,92 -39,9 -0,6 0,0 -0,3 2,2 30,4 0,0 0,0 30,4

LrT [P6] 70,0 52,4 57,0 41,92 -43,4 0,7 0,0 -0,4 2,2 29,1 0,0 0,0 29,1

LrT [P7] 69,0 52,3 47,2 37,57 -42,5 -0,5 0,0 -0,4 2,1 27,7 0,0 0,0 27,7

LrT [Rangieren] 81,4 67,0 27,6 22,65 -38,1 0,0 -0,9 -0,2 0,8 43,0 -4,3 0,0 38,7

LrT [RFW] 102,0 88,8 20,8 24,55 -38,8 0,5 0,0 -0,7 0,3 63,3 -25,8 0,0 37,5

3   1.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   LrT 43,2 dB(A)   LT,max 68,5 dB(A)   

LrT [FLkw1] 75,5 63,0 17,7 60,10 -46,6 -0,2 0,0 -0,4 1,2 29,4 -12,0 0,0 17,3

LrT [FLkw1] 74,5 62,0 17,7 60,10 -46,6 -0,2 0,0 -0,4 1,2 28,4 -5,1 0,0 23,3

LrT [FLkw2] 75,3 62,0 21,6 57,86 -46,2 -0,4 0,0 -0,4 2,1 30,3 -5,1 0,0 25,3

LrT [FLkw2] 76,3 63,0 21,6 57,86 -46,2 -0,4 0,0 -0,4 2,1 31,3 -12,0 0,0 19,3

LrT [FPkw1] 68,4 53,8 28,7 64,53 -47,2 -0,3 -0,1 -0,5 0,9 21,1 0,0 0,0 21,1

LrT [FPkw2] 70,1 52,1 62,9 88,37 -49,9 -1,6 -7,4 -0,6 3,2 13,7 0,0 0,0 13,7

LrT [FPkw3] 66,4 56,8 9,1 38,33 -42,7 -0,7 -0,1 -0,4 0,6 23,1 0,0 0,0 23,1

LrT [FPkw4] 65,7 55,1 11,4 36,38 -42,2 -0,4 -0,2 -0,4 0,5 23,0 0,0 0,0 23,0

LrT [Ladezone] 78,0 63,2 30,0 59,75 -46,5 -1,1 0,0 -0,3 2,5 32,6 8,0 0,0 40,5

LrT [Müll] 81,2 64,1 51,3 59,28 -46,5 -0,8 0,0 -0,3 2,4 36,0 0,0 0,0 36,0

LrT [P1] 66,0 52,9 20,5 102,38 -51,2 0,3 -15,9 -0,2 4,3 3,4 0,0 0,0 3,4

LrT [P2] 66,0 51,4 29,1 89,15 -50,0 -1,0 -13,0 -0,2 2,9 4,6 0,0 0,0 4,6

LrT [P3] 66,0 51,9 25,5 76,16 -48,6 0,5 -0,1 -0,7 2,0 19,2 0,0 0,0 19,2

LrT [P4] 63,0 51,9 12,9 63,24 -47,0 -0,8 -0,1 -0,7 3,4 17,9 0,0 0,0 17,9

LrT [P5] 69,0 52,8 41,9 37,80 -42,5 -0,9 -0,2 -0,4 0,7 25,7 0,0 0,0 25,7

LrT [P6] 70,0 52,4 57,0 31,75 -41,0 -1,1 -0,1 -0,4 0,6 28,0 0,0 0,0 28,0

LrT [P7] 69,0 52,3 47,2 41,56 -43,4 0,4 -0,1 -0,4 0,8 26,3 0,0 0,0 26,3

LrT [Rangieren] 81,4 67,0 27,6 61,16 -46,7 -0,2 0,0 -0,4 2,0 36,0 -4,3 0,0 31,8

LrT [RFW] 102,0 88,8 20,8 59,70 -46,5 0,3 0,0 -1,5 2,2 56,5 -25,8 0,0 30,7
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KerVita Senioren-Zentrum Reppenstedt
(1. Änderung Bebauungsplan Nr. 34)

mittlere Ausbreitung Leq - Situation tags
- 16214/1.Änd. -

Anlage 5C

Zeitber. Schallquelle Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

s

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

Ls

dB(A)

dLw

dB

ZR

dB

Lr

4   1.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   LrT 35,4 dB(A)   LT,max 49,8 dB(A)   

LrT [FLkw1] 75,5 63,0 17,7 55,47 -45,9 -1,1 -19,8 -0,2 1,6 10,1 -12,0 0,0 -1,9

LrT [FLkw1] 74,5 62,0 17,7 55,47 -45,9 -1,1 -19,8 -0,2 1,6 9,1 -5,1 0,0 4,1

LrT [FLkw2] 75,3 62,0 21,6 54,01 -45,6 -0,9 -10,5 -0,3 0,1 18,1 -5,1 0,0 13,1

LrT [FLkw2] 76,3 63,0 21,6 54,01 -45,6 -0,9 -10,5 -0,3 0,1 19,1 -12,0 0,0 7,1

LrT [FPkw1] 68,4 53,8 28,7 52,35 -45,4 -1,0 -18,6 -0,1 0,8 4,1 0,0 0,0 4,1

LrT [FPkw2] 70,1 52,1 62,9 62,20 -46,9 -0,2 -18,9 -0,1 0,8 4,9 0,0 0,0 4,9

LrT [FPkw3] 66,4 56,8 9,1 72,12 -48,2 -1,3 -7,9 -0,2 0,0 8,8 0,0 0,0 8,8

LrT [FPkw4] 65,7 55,1 11,4 74,67 -48,5 -0,9 -0,4 -0,7 0,6 15,8 0,0 0,0 15,8

LrT [Ladezone] 78,0 63,2 30,0 51,38 -45,2 -1,9 -7,7 -0,2 0,1 23,0 8,0 0,0 31,0

LrT [Müll] 81,2 64,1 51,3 51,11 -45,2 -1,8 -1,5 -0,3 0,0 32,5 0,0 0,0 32,5

LrT [P1] 66,0 52,9 20,5 76,28 -48,6 -1,9 -18,7 -0,2 1,0 -2,5 0,0 0,0 -2,5

LrT [P2] 66,0 51,4 29,1 56,79 -46,1 -1,4 -19,9 -0,2 0,0 -1,6 0,0 0,0 -1,6

LrT [P3] 66,0 51,9 25,5 43,23 -43,7 -1,6 -20,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LrT [P4] 63,0 51,9 12,9 49,90 -45,0 -1,7 -17,6 -0,1 0,0 -1,4 0,0 0,0 -1,4

LrT [P5] 69,0 52,8 41,9 74,43 -48,4 -1,3 -10,6 -0,1 0,0 8,6 0,0 0,0 8,6

LrT [P6] 70,0 52,4 57,0 79,44 -49,0 -0,1 -0,4 -0,7 0,6 20,4 0,0 0,0 20,4

LrT [P7] 69,0 52,3 47,2 69,35 -47,8 -1,6 -0,5 -0,7 0,2 18,5 0,0 0,0 18,5

LrT [Rangieren] 81,4 67,0 27,6 52,55 -45,4 -1,1 -11,5 -0,3 0,2 23,4 -4,3 0,0 19,1

LrT [RFW] 102,0 88,8 20,8 52,71 -45,4 -0,3 -11,1 -1,2 0,1 44,1 -25,8 0,0 18,3

5a   2.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   LrT 38,4 dB(A)   LT,max 68,6 dB(A)   

LrT [FLkw1] 75,5 63,0 17,7 71,25 -48,0 -0,9 -5,0 -0,5 5,1 26,1 -12,0 0,0 14,0

LrT [FLkw1] 74,5 62,0 17,7 71,25 -48,0 -0,9 -5,0 -0,5 5,1 25,1 -5,1 2,0 22,0

LrT [FLkw2] 75,3 62,0 21,6 80,23 -49,1 -0,4 -8,4 -0,4 3,0 20,1 -5,1 2,0 17,1

LrT [FLkw2] 76,3 63,0 21,6 80,23 -49,1 -0,4 -8,4 -0,4 3,0 21,1 -12,0 0,0 9,0

LrT [FPkw1] 68,4 53,8 28,7 66,80 -47,5 -1,0 -5,2 -0,4 4,5 18,8 0,0 1,9 20,7

LrT [FPkw2] 70,1 52,1 62,9 32,78 -41,3 0,3 -0,5 -0,2 1,5 29,8 0,0 1,9 31,8

LrT [FPkw3] 66,4 56,8 9,1 90,60 -50,1 -1,2 -11,8 -0,1 1,2 4,3 0,0 1,9 6,2

LrT [FPkw4] 65,7 55,1 11,4 99,47 -50,9 0,2 -11,7 -0,1 0,5 3,6 0,0 1,9 5,5

LrT [Ladezone] 78,0 63,2 30,0 83,58 -49,4 -0,7 -5,8 -0,3 1,0 22,7 8,0 2,0 32,7

LrT [Müll] 81,2 64,1 51,3 88,71 -50,0 -0,4 -6,5 -0,3 0,6 24,7 0,0 1,9 26,6

LrT [P1] 66,0 52,9 20,5 19,29 -36,7 -0,5 0,0 -0,2 1,2 29,8 0,0 1,9 31,8

LrT [P2] 66,0 51,4 29,1 40,40 -43,1 -1,1 -11,1 -0,1 10,2 20,9 0,0 1,9 22,8

LrT [P3] 66,0 51,9 25,5 64,75 -47,2 0,3 -8,1 -0,2 3,9 14,6 0,0 1,9 16,6

LrT [P4] 63,0 51,9 12,9 76,76 -48,7 -0,1 -8,3 -0,4 0,1 5,5 0,0 1,9 7,5

LrT [P5] 69,0 52,8 41,9 88,52 -49,9 -1,1 -12,7 -0,1 0,8 6,0 0,0 1,9 7,9

LrT [P6] 70,0 52,4 57,0 102,01 -51,2 0,4 -11,8 -0,1 0,3 7,6 0,0 1,9 9,5

LrT [P7] 69,0 52,3 47,2 96,38 -50,7 -1,1 -10,9 -0,1 3,8 10,0 0,0 1,9 12,0

LrT [Rangieren] 81,4 67,0 27,6 75,64 -48,6 -0,4 -4,8 -0,5 3,8 30,9 -4,3 1,8 28,4

LrT [RFW] 102,0 88,8 20,8 78,91 -48,9 0,4 -9,0 -1,4 4,9 47,9 -25,8 2,0 24,0
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KerVita Senioren-Zentrum Reppenstedt
(1. Änderung Bebauungsplan Nr. 34)

mittlere Ausbreitung Leq - Situation tags
- 16214/1.Änd. -

Anlage 5C

Legende

Zeitber.  Zeitbereich
Schallquelle Name der Schallquelle
Lw dB(A) Anlagenleistung
Lw' dB(A) Leistung pro m, m²
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
s m Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Dämpfung aufgrund Luftabsorption
dLrefl dB Pegelerhöhung durch Reflexionen
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort 
Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
dLw dB Korrektur Betriebszeiten
ZR dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
Lr Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich
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KerVita Senioren-Zentrum Reppenstedt
(1. Änderung Bebauungsplan Nr. 34)

mittlere Ausbreitung - Situation ungünstigste Nachtstunde
- 16214/1.Änd. -

Anlage 5D

Zeitber. Schallquelle Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

s

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

Ls

dB(A)

dLw

dB

ZR

dB

Lr

1c   1.OG   RW,N 45 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrN 31,9 dB(A)   LN,max 58,9 dB(A)   

LrN [FPkw3] 64,7 55,1 9,1 32,57 -41,2 -0,5 0,0 -0,3 0,6 23,3 0,0 0,0 23,3

LrN [FPkw4] 65,7 55,1 11,4 40,59 -43,2 0,3 0,0 -0,4 0,5 22,9 0,0 0,0 22,9

LrN [P5] 67,8 51,6 41,9 30,80 -40,8 -0,7 0,0 -0,3 0,6 26,6 0,0 0,0 26,6

LrN [P6] 68,8 51,2 57,7 43,92 -43,8 0,8 0,0 -0,4 0,5 25,8 0,0 0,0 25,8

LrN [P7] 67,8 51,1 47,2 37,25 -42,4 -0,7 0,0 -0,4 0,3 24,6 0,0 0,0 24,6

1e   2.OG   RW,N 45 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrN 32,7 dB(A)   LN,max 59,7 dB(A)   

LrN [FPkw3] 64,7 55,1 9,1 32,25 -41,2 -0,1 0,0 -0,3 0,6 23,7 0,0 0,0 23,7

LrN [FPkw4] 65,7 55,1 11,4 40,07 -43,0 0,9 0,0 -0,4 0,6 23,7 0,0 0,0 23,7

LrN [P5] 67,8 51,6 41,9 28,17 -40,0 -0,3 0,0 -0,3 0,5 27,7 0,0 0,0 27,7

LrN [P6] 68,8 51,2 57,7 41,89 -43,4 0,8 0,0 -0,4 0,6 26,4 0,0 0,0 26,4

LrN [P7] 67,8 51,1 47,2 38,87 -42,8 0,1 0,0 -0,4 0,6 25,4 0,0 0,0 25,4

3   1.OG   RW,N 45 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrN 31,6 dB(A)   LN,max 58,0 dB(A)   

LrN [FPkw3] 64,7 55,1 9,1 38,33 -42,7 -0,7 -0,1 -0,4 0,8 21,6 0,0 0,0 21,6

LrN [FPkw4] 65,7 55,1 11,4 36,38 -42,2 -0,4 -0,2 -0,4 0,8 23,2 0,0 0,0 23,2

LrN [P5] 67,8 51,6 41,9 37,82 -42,5 -0,9 -0,2 -0,4 0,7 24,4 0,0 0,0 24,4

LrN [P6] 68,8 51,2 57,7 31,77 -41,0 -1,1 -0,1 -0,4 0,7 26,9 0,0 0,0 26,9

LrN [P7] 67,8 51,1 47,2 41,56 -43,4 0,4 -0,1 -0,4 1,0 25,3 0,0 0,0 25,3

4   1.OG   RW,N 45 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrN 23,1 dB(A)   LN,max 50,6 dB(A)   

LrN [FPkw3] 64,7 55,1 9,1 72,25 -48,2 -1,3 -7,9 -0,2 0,0 7,1 0,0 0,0 7,1

LrN [FPkw4] 65,7 55,1 11,4 74,67 -48,5 -0,9 -0,4 -0,7 1,2 16,3 0,0 0,0 16,3

LrN [P5] 67,8 51,6 41,9 74,50 -48,4 -1,3 -10,6 -0,1 0,0 7,4 0,0 0,0 7,4

LrN [P6] 68,8 51,2 57,7 79,37 -49,0 -0,1 -0,4 -0,7 1,2 19,8 0,0 0,0 19,8

LrN [P7] 67,8 51,1 47,2 69,35 -47,8 -1,6 -0,5 -0,7 0,4 17,5 0,0 0,0 17,5
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KerVita Senioren-Zentrum Reppenstedt
(1. Änderung Bebauungsplan Nr. 34)

mittlere Ausbreitung - Situation ungünstigste Nachtstunde
- 16214/1.Änd. -

Anlage 5D

Legende

Zeitber.  Zeitbereich
Schallquelle Name der Schallquelle
Lw dB(A) Anlagenleistung
Lw' dB(A) Leistung pro m, m²
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
s m Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Dämpfung aufgrund Luftabsorption
dLrefl dB Pegelerhöhung durch Reflexionen
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort 
Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
dLw dB Korrektur Betriebszeiten
ZR dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
Lr Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich
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